
Waste caused by the use of radioactive material in research, medicine and 
technologies, above all high level waste from nuclear power plants, must 
be disposed of safely. However, the strategies discussed for the disposal of 
radioactive waste as well as proposals for choosing a proper site for final 
waste disposal are strongly debated. 

An appropriate disposal must satisfy complex technical requirements and 
must meet stringent conditions to appropriately protect man and nature 
from risks of radioactivity over very long periods. Ethical, legal and social 
conditions must be considered as well. An interdisciplinary team of 
experts from relevant fields compiled the current status and developed 
criteria as well as strategies which meet the requirements of safety and 
security for present and future generations. The study also provides 
specific recommendations that will improve and optimize the chances for 
the selection of a repository site implementing the participation of 
stakeholders including the general public and not neglecting the respon-
sibility of the legal institutions. 

The study provides an advanced and, due to its interdisciplinary ap-
proach, novel contribution to the corresponding scientific debates 
including normative and social aspects of acceptability and acceptance. 
At the same time it serves as a contribution to public and political debates 
presenting an easily comprehensible executive summary and describing 
practicable recommendations. 
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Einleitung

Die Gefährdung von Mensch und Natur durch radioaktive Stoffe wird ins-
besondere durch die ionisierenden Strahlen hervorgerufen, die beim radio-
aktiven Zerfall dieser Stoffe freigesetzt werden. Es ist daher notwendig, ra-
dioaktive Abfälle, die in der Forschung, Medizin und Technik (vor allem 
hoch radioaktive Abfälle bei kerntechnischen Anlagen) anfallen, sicher zu 
verwahren. Die Dauer des gefährdenden Zustandes hängt entscheidend von 
den charakteristischen physikalischen Halbwertzeiten mit einer Spanne 
von Bruchteilen von Sekunden bis zu vielen Millionen Jahren ab, mit der 
die verschiedenen Radionuklide zerfallen. Brennelemente, die den Reakto-
ren der Kernkraftwerke entnommen werden, enthalten Radionuklide mit 
sehr langen Halbwertzeiten. Seit Kraftwerke dieser Art betrieben werden, 
ist es daher weltweit unumstritten, dass die radioaktiven Stoffe über sehr 
lange Zeiträume von der Biosphäre, dem Lebensraum der Menschen und 
aller weiteren Organismen, abgetrennt eingeschlossen werden müssen. Die 
Notwendigkeit, ein Endlager zu schaffen, wird wegen des Vorhandenseins 
der Abfälle auch in Deutschland gesehen.

Als Konzepte der Endlagerung sind insbesondere die oberflächennahe 
Endlagerung, die Endlagerung in tiefen geologischen Formationen sowie 
die Versenkung in die Tiefsee und Einlagerung im Meeresboden disku-
tiert worden (SSK 1987). Weltweit wurden auch weitere Konzepte diskutiert 
(u. a. langfristige oder unbefristete Zwischenlagerung, Verbringung in den 
Weltraum, CoRWM 2006), mehrheitlich hat man sich jedoch für die Endla-
gerung in tiefen geologischen Formationen entschieden. Dies gilt auch für 
Deutschland. Für die Langzeitsicherheit dieser Endlager ist das Wirtsge-
stein für das Endlager von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern, 
dass radioaktive Stoffe in mehr als unerheblichem Maße aus dem Endlager 
in die Biosphäre gelangen können. Als Wirtsgesteine stehen weltweit kris-
talline Formationen (z. B. Granit, Salzstöcke und Ton) zur Diskussion. In 
Deutschland ist bereits in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
die Endlagerung in Salzformationen vorgeschlagen worden.

Im Jahre 1977 beauftragte die Bundesregierung die Physikalisch-Techni-
sche Bundesanstalt (PTB), ein Planfeststellungsverfahren für die Endlagerung 
radioaktiver Abfälle im Salzstock Gorleben einzuleiten (Tiggemann 2004).

Ursprünglich sollte das Endlager Teil eines nuklearen Entsorgungszen-
trums mit einer Wiederaufarbeitungsanlage sein. Zur Klärung der damit 
verbundenen sicherheitstechnischen Fragen und Risiken des Entsorgungs-
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zentrums und damit auch eines Endlagers fand vom 28. März bis 3. April 
1979 in Hannover das „Symposion der Niedersächsischen Landesregierung 
zur grundsätzlichen sicherheitstechnischen Realisierbarkeit eines nuklea-
ren Entsorgungszentrums“ („Gorleben-Hearing“) statt. Nach sehr sach-
lich geprägten Diskussionen unter dem Vorsitz des Physikers Carl Friedrich 
Freiherr von Weizsäcker ist der damalige Ministerpräsident des Landes 
Niedersachsen Ernst Albrecht, der Gastgeber und Teilnehmer des Symposi-
ums gewesen ist, u. a. zu folgendem Resümee gekommen, das er im Nieder-
sächsischen Landtag am 16. Mai 1979 gezogen hat: „Obwohl ein Nukleares 
Entsorgungszentrum […] sicherheitstechnisch grundsätzlich realisierbar 
ist, empfiehlt die Niedersächsische Landesregierung der Bundesregierung, 
das Projekt der Wiederaufarbeitung nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen 
sollte unverzüglich ein neues Entsorgungskonzept beschlossen werden, 
dessen Grundlinien wie folgt beschrieben werden können:

(1)	 Sofortige Einrichtung inhärent sicherer Langzeitzwischenlager zur Ent-
sorgung der Kernkraftwerke […],

(2)	 Vorantreiben der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur sicheren 
Endlagerung radioaktiven Abfalls,

(3)	 Tiefbohrungen im Salzstock und bei positivem Ergebnis bergmänni-
sche Erschließung des Salzstockes in Gorleben, und falls die Bohrun-
gen negativ ausfallen sollten, Erkundung anderer Endlagerstätten; denn 
Endlagerstätten brauchen wir.“

1979/1980 begann dann das Erkundungsprogramm in Gorleben – zunächst 
von über und von 1986 an von auch unter Tage. Das Programm wurde im 
Jahr 2000 durch ein maximal 10jähriges Moratorium unterbrochen. In die-
ser Zeit fanden immer wieder Castor-Transporte mit radioaktiven Abfällen 
nach Gorleben statt, die in einem dortigen Zwischenlager deponiert wur-
den. Die Erkundungen in Gorleben und die Transporte nuklearer Abfälle 
durch die Republik führten zu sehr emotionalen Debatten und vor allem 
umfangreichen, hitzigen, teilweise militanten Demonstrationen der Kriti-
ker der Kernenergie im allgemeinen und des Endlagers in Gorleben insbe-
sondere. Der Beschluss der Bundesregierung im Oktober 2010, die Erkun-
dung des Salzstocks Gorleben wieder aufzunehmen, hat den Widerstand 
gegen das nukleare Endlager erneut entfacht und verstärkt. Es hat sich eine 
teilweise sehr aufgeheizte Atmosphäre herausgebildet, die kaum noch sach-
liche Dialoge zulässt.

Parallel dazu haben sich in diesem Zeitraum nationale und internati-
onale wissenschaftliche Gremien mit Sicherheitsfragen von Endlagern für 
radioaktive Abfälle beschäftigt und entsprechende Kriterien festgelegt. So 
hat die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) im Juni 1985 eine Emp-
fehlung über „Strahlenschutzaspekte bei der Endlagerung radioaktiver Ab-
fälle in geologischen Formationen“ verabschiedet. Die SSK ist von dem 
Prinzip ausgegangen, dass zukünftige Generationen in demselben Maße 
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vor ionisierenden Strahlen geschützt werden müssen wie die heutigen Men-
schen. Für die Nachbetriebsphase und damit die Langzeitsicherheit wurde 
empfohlen, dass die „potentielle Strahlenexposition von Einzelpersonen 
der Bevölkerung nach dem Eintritt unwahrscheinlicher Ereignisse den Be-
trag der mittleren Schwankungsbreite der natürlichen Strahlenexposition 
(effektive Äquivalentdosis) in der Bundesrepublik Deutschland nicht über-
schreiten“ sollte (SSK 1987). Dieses wird erreicht, wenn der Planungsricht-
wert von 0,3 mSv pro Jahr eingehalten wird. Die Internationale Strahlen-
schutzkommission hat empfohlen, eine potentielle Strahlenexposition von 
0,3 mSv pro Jahr (effektive Dosis) als Planungsrichtwert (dose constraint) 
für die Nachbetriebsphase anzusetzen (ICRP 1999).

Zur Betrachtung der Langzeitsicherheit sind zunächst Zeiträume von 
mehreren 10.000 Jahren in Betracht gezogen worden. Ein wesentliches Ar-
gument für eine solche Zeitperiode war, dass in diesem Zeitrahmen eine 
nächste Eiszeit in unserer Region erwartet werden kann. Auf der Basis 
prognostischer Aussagen der Geologen zu Zeitabläufen möglicher Verän-
derungen an den Endlagerstandorten und ggf. zur Migration von Stoffen 
durch die geologischen Barrieren wird die Abschätzung der Langzeitsicher-
heit von Endlagern für radioaktive Abfälle heute auf mehrere Hunderttau-
send bis zu einer Million Jahre ausgedehnt (SSK 2008; ICRP 2007; BMU 
2010a). Für die potentielle Strahlenexposition in der Nachbetriebsphase 
ist in neuerer Zeit ein Planungsrichtwert von 0,1 mSv pro Jahr vorgeschla-
gen worden (SSK 2008). Die vielfältigen Modellierungen zu Endlagern für 
hochradioaktive Abfälle in tiefen geologischen Formationen mit verschie-
denen Deckgebirgen und die Erfahrungen mit Endlagern für chemotoxi-
sche Stoffe in der Tiefe ergeben eine starke Evidenz für die Machbarkeit sol-
cher Endlager, selbst bei den genannten strengen Kriterien.

Für chemotoxische Abfallstoffe werden schon heute in Deutschland und 
in anderen Ländern Endlager in tiefen geologischen Formationen betrieben. 
Sie finden weitgehend Akzeptanz, obwohl weniger aufwendige Sicherheits-
nachweise geführt werden, diese Stoffe im Vergleich zu radioaktiven Abfäl-
len häufig ein höheres gesundheitsgefährdendes Potential haben können und 
„ewige“ chemische Stabilität besitzen. Dennoch ist es bisher nicht gelungen, 
eine gesellschaftliche und politische Akzeptanz für ein konsensuelles Konzept 
der Endlagerung radioaktiver Abfallstoffe zu erreichen. Dieses gilt besonders 
für Deutschland, aber auch weltweit für viele weitere Länder. Allerdings ist es 
in Finnland und in Schweden gelungen, Standorte für solche Endlager (Finn-
land: Olkiluoto, Schweden: Forsmark Gemeinde Östhammar) festzulegen. In 
Frankreich und in der Schweiz ist man offensichtlich auf einem guten Weg da-
hin, in den USA gab es allerdings einen erheblichen Rückschlag.

Die Gründe für die fehlende Akzeptanz von Endlagern für hochradio-
aktive Abfälle sind komplex. Sie liegen u. a. in der besonderen Wahrneh-
mung der Gefährlichkeit ionisierender Strahlen und damit von radioakti-
ven Stoffen in den Abfällen. Obwohl der Mensch ständig natürlicherweise 
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durch diese Strahlen exponiert wird und täglich natürlich vorkommende 
radioaktive Stoffe mit der Nahrung, dem Wasser und der Atemluft auf-
nimmt, obwohl nahezu alle Menschen in den industrialisierten Ländern 
in der Medizin aus diagnostischen oder auch therapeutischen Gründen io-
nisierenden Strahlen ausgesetzt sind und die möglichen Gesundheits-Risi-
ken gut abgeschätzt werden können, haben viele Menschen große Vorbe-
halte, wenn sie ionisierenden Strahlen aus technischen Anlagen – selbst bei 
niedrigen Strahlendosen – ausgesetzt werden. Bei Kernkraftwerken kommt 
in diesem Zusammenhang ohne Zweifel den Folgen möglicher großer Un-
fälle eine wesentliche Bedeutung hinsichtlich der mangelnden Akzeptanz 
des Gefährdungspotentials zu. Bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle ist 
eine solche Gefährdung durch Explosionen, Kernschmelzen oder andere 
plötzliche Unfälle nicht gegeben, jedoch wirkt sich die fehlende Akzeptanz 
der Kernkraft auch auf die der Endlagerung aus.

Ganz offensichtlich ist die Frage nach der angemessenen Entsorgung ra-
dioaktiver Abfälle mit einem hohen Konfliktpotential behaftet. Dabei sind 
bei diesem Thema die emotional besetzten Positionen und das Engagement, 
mit dem die Argumente vorgebracht werden, nur ein äußerer Indikator. 
Häufig stehen hinter der Auseinandersetzung um das nukleare Endlager 
tieferliegende gesellschaftliche Streitfragen um den Stellenwert technischer 
Entwicklungen für die künftige Ausgestaltung von Wirtschaft, Energieer-
zeugung und gesellschaftlichem Leben. Auch die Schärfe, mit der der Kon-
flikt gelegentlich in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, kennzeichnet 
zweifelsohne die Debatte und verdient ein genaueres Augenmerk, nicht zu-
letzt dann, wenn man nicht lediglich an der theoretischen Entwicklung von 
Lösungsstrategien, sondern an der praktischen Bewältigung des Konfliktes 
interessiert ist. Soll eine Entscheidung durch Beantwortung von Sachfragen 
herbeigeführt werden, wird der Konflikt auch hinsichtlich seiner sozial-ge-
sellschaftlichen Dimension zu analysieren sein um zu prüfen, wie die zur-
zeit polarisierten Positionen in einen konstruktiven Diskurs über rationale, 
d. h. für alle Parteien nachvollziehbare und dann auch tolerierbare Strate-
gien überführt werden kann. Nur so wird eine faktisch legitimierte Ent-
scheidung für die Standortfrage und die Modalitäten eines Endlagers für 
hochradioaktive Abfälle möglich sein.

Es ist eine Erfahrung der letzten Jahrzehnte, dass sich die Planung und 
der Umgang mit großtechnischen Anlagen nicht oder jedenfalls nicht allein 
durch die Lösung technischer Probleme erfolgreich durchführen lassen. Es 
ist wünschenswert, wenn nicht notwendig und in einem demokratischen 
System auch angemessen, die Akzeptanz oder zumindest die Toleranz bei 
den betroffenen Menschen zu erreichen. Dieses ist bereits beim Schlusswort 
zum „Gorleben-Hearing“ im Jahre 1979 von dem damaligen Ministerprä-
sidenten Albrecht zum Ausdruck gebracht worden. Er sagte: „[…] daß die 
Meinungsbildung in einem demokratischen Prozeß erfolgen muß, daß es 
sich hier nicht um technokratische Entscheidungen handelt, sondern letzt-
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lich um demokratische Entscheidungen. Demokratie bedingt aber Argu-
mentation, und Öffentlichkeit bedingt Transparenz.“ Dieses Plädoyer für 
Information, Partizipation, Kommunikation und Transparenz ist offen-
kundig in den folgenden Jahren nicht im notwendigen Maße befolgt wor-
den. Ministerpräsident Albrecht hat aber bereits im Jahre 1979 auch gesagt, 
die endgültige Entscheidung „ist eine typisch politische Entscheidung. Die 
Verantwortung für diese Entscheidung kann niemand den politischen Ins-
tanzen abnehmen.“ Die Notwendigkeit dieser Handlungsfolgen wird in der 
vorliegenden Studie herausgearbeitet.

In dem Entscheidungsprozess über ein Endlager für hochradioaktive 
Abfälle kommt den Fragen der Unsicherheit der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und Modellierungen sowie einer möglichen Ambiguität der Be-
urteilung eines Zustandes sowie möglichen Widersprüchen der Aussagen 
von Experten eine erhebliche Bedeutung zu. Die Folge ist eine Verunsiche-
rung der betroffenen Bevölkerung. In Deutschland wird dieses in erheb-
lichem Maße durch die Vorgänge um das „Versuchs-Endlager“ Asse ver-
stärkt. Es ist der breiten Bevölkerung kaum verständlich zu machen, dass 
die Asse als bloßes „Versuchs-Endlager“ auf einem ganz anderen Standard 
konzipiert worden ist, als es das geplante Endlager für hoch radioaktive Ab-
fälle in tiefen geologischen Formationen werden wird. Es untergräbt auch 
die Glaubwürdigkeit, wenn festgestellt werden muss, dass bei der Asse ein 
fehlerhaftes Verhalten bzw. Vernachlässigung in der wissenschaftlich-tech-
nischen und behördlichen Betreuung dieses Endlagers stattgefunden hat.

Unvermeidbare Unsicherheiten der Erkenntnisse und der wissenschaft-
lichen Daten, ihre Darstellung und der Umgang mit ihnen sind ohne Zwei-
fel außerordentlich schwierige Themen und erhebliche Hindernisse für das 
Bemühen, Akzeptanz für Endlager dieser Art zu gewinnen. Die sehr langen 
Zeitspannen der notwendigen Prognosen verstärken die Effekte offensicht-
lich noch in beträchtlichem Maße. Bereits in den kleinen und alltäglichen 
technischen Geräten sind nicht immer alle Parameter des Systems und alle 
externen Einflussgrößen bekannt. In noch so gut untersuchten singulären 
technischen Großinstallationen gilt dies aus prinzipiellen Gründen in ver-
stärktem Maße. Die jüngsten Entwicklungen in Fukushima, Japan, zeigen 
auch, dass außerordentlich extreme Ereignisse eintreten können, die auch 
bei Zugrundelegung aller verfügbaren Daten nicht zu erwarten sind, gegen 
die aber, wegen der schwerwiegenden Folgen, Anstrengungen unternom-
men werden müssen, um entsprechende Vorsorge zu treffen.

Dies gilt offensichtlich insbesondere bei der Planung von Endlagern für 
hochradioaktive Abfälle. Es müssen Aussagen zur Langzeitsicherheit über 
sehr lange Zeitperioden gemacht werden, die an die Grenzen des mensch-
lichen Vorstellungsvermögens stoßen. Prognostische Aussagen gelingen 
dann nur über Modellrechnungen mit entsprechend großen Unsicherhei-
ten. Es ist keine einfache Aufgabe, das Verständnis für derartige Zusam-
menhänge zu erreichen.

Einleitung
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So laufen geologische Prozesse der Evolution in wesentlich längeren Zeit-
räumen ab als dies für biologische oder gar soziale Prozesse der Evolution 
der Fall ist. Diese Eigenheiten der möglichen geologischen Entwicklungen 
und ihre Veränderungen im Zeitablauf tragen dazu bei, dass prognostische 
Aussagen zur möglichen Überwindung der technischen und geologischen 
Barrieren über längere Zeiträume mit hinreichend höheren Genauigkeiten 
gemacht werden können im Unterschied zu Prognosen, wie die Region ei-
nes Endlagers über diese Zeitschiene besiedelt und wie die Lebensgewohn-
heiten dieser Menschen in diesen Zeiträumen sein werden. Auch noch so 
große prognostische Unsicherheiten rechtfertigten jedoch nicht, die mög-
lichen Ansprüche von Angehörigen künftiger Generationen an die Entsor-
gung radioaktiver Abfälle auszublenden oder als irrelevant abzutun. Eine 
angemessene Entsorgungsstrategie muss vielmehr – gemäß dem ethischen 
Prinzip des Universalismus – den Angehörigen künftiger Generationen in 
gleichem Maße gerecht werden wie den Angehörigen der gegenwärtigen.

Mit dem vorangegangenen Hinweis auf die Überkomplexität der Kon-
fliktlage soll weder der Problematik der Entsorgung radioaktiver Abfälle 
ein Sonderstatus zugesprochen noch Skepsis an einer möglichen Bewälti-
gung dieses Konflikts angedeutet werden: Überkomplexe Kontroversen, in 
denen die Debatte um die angemessene oder taugliche Lösung eines Prob-
lems nicht nur Fragen nach der Angemessenheit und der Tauglichkeit der 
Lösungsstrategien aufwirft, sondern auch Fragen nach der Angemessenheit 
und Tauglichkeit der Standards zu ihrer Beurteilung, sind geübte Praxis in 
vielfältigen Bereichen des privaten und des öffentlichen Lebens. Sie geben 
Anlass zur politischen, juristischen und sozio-ökonomischen Institutiona-
lisierung von Konfliktbewältigung. Hier sorgen Verfahrensregeln, neutrale 
Beurteilung oder Wettbewerb für effiziente Entscheidungen und die Erhal-
tung der Handlungsfähigkeit – denn angesichts der Offenheit von Kontro-
versen vorerst nichts zu tun, erweist sich oft als eine eher ungünstige Op-
tion. Die Analyse und Diskussion überkomplexer Kontroversen sind aber 
auch geübte Praxis in den Wissenschaften, die nachgerade als eine gesell-
schaftliche Hervorbringung zur Professionalisierung, d. h. zu der arbeits-
teiligen Delegation der systematischen und ausdauernden, vom Druck effi-
zienten Entscheidens befreiten Befassung mit Kontroversen dieses Typs gel-
ten dürfen.

Es gibt also keinen Anlass, vor der Überkomplexität zu resignieren. Viel-
mehr sollten, solange noch kein Druck zu effizientem Entscheiden besteht, 
die konfliktveranlassenden Problemkonstellationen nach den Regeln wis-
senschaftlicher Rationalität erfasst, die Entscheidungsfragen differenziert, 
analysiert und präzisiert sowie die Optionen geordnet und geprüft werden.

In Vorbereitung auf eine Situation, in der ein effizientes Entscheiden 
notwendig wird, muss sorgfältig abgewogen werden, wie die Instrumente 
zur Konfliktbewältigung gewählt bzw. entwickelt werden müssen, damit 
sich eine dauerhafte Bewältigung des Konflikts herbeiführen lässt. Dauer-
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haft kann dabei nur sein, was auf Dauer die Zustimmung oder mindestens 
Tolerierung breiter Teile der Beteiligten erhält. Dies setzt voraus, dass sich 
die Antworten auf Sachfragen, die in die Entscheidung einfließen, nicht 
bald als Irrtum erweisen, und dass die Beteiligten den Prozess, über den die 
Entscheidung zustande gekommen ist, nicht bald zu ihren Ungunsten als 
„unfair“ wahrnehmen und trotz ihrem früheren Einverständnis zum Pro-
zess dem Prozessergebnis nachträglich die Legitimation absprechen. Hier-
bei ist an die eingangs gemachten Bemerkungen zur sozialen Dimension 
des Konfliktes und zur emotionalen Aufgeladenheit der Debatten zu erin-
nern, die zumindest in Teilen darauf zurückzuführen sein dürfte, dass hier-
auf in den ersten Schritten, da man die „Tiefe“ des Konflikts noch nicht ab-
sehen konnte, nicht hinreichend Aufmerksamkeit verwendet worden ist. In 
diesem Sinne versucht die vorliegende Studie Wege aufzuzeigen und vor-
zuschlagen, wie man aus dem Dilemma der jetzigen Situation zu einem ak-
zeptablen Verfahren der Standortfindung und der Errichtung eines Endla-
gers für hoch radioaktive Abfälle finden kann.

Im Teil A der Studie sind die Texte sowohl in englischer als auch in deut-
scher Sprache zu finden. Zunächst werden in umfangreicheren Zusammen-
fassungen die wesentlichen Aussagen der Kapitel des Teiles B dargestellt 
und schließlich folgen Kapitel mit Schlussfolgerungen und Empfehlungen. 
Es werden mögliche Wege zur Standortfindung aufgezeigt.

Im Teil B der Studie werden in getrennten Kapiteln zunächst die Stra-
tegien und technischen Konzepte der Entsorgung von hoch radioaktiven 
Abfällen und ihrer Endlagerung in tiefen geologischen Formationen sowie 
die damit zusammenhängenden Fragen des Strahlenrisikos und des Strah-
lenschutzes dargestellt. Der Leser soll einen Überblick über den neuesten 
Kenntnisstand erhalten. Es folgen Kapitel zu ethischen, normativen Aspek-
ten der Langzeitverantwortung, zu den rechtlichen Fragen der Endlage-
rung radioaktiver Abfälle und zu Leitlinien für eine sozial verträgliche und 
gerechte Standortbestimmung. Um die Studie auch international einer wis-
senschaftlich geprägten Leserschaft zugänglich zu machen, sind diese Ka-
pitel in englischer Sprache geschrieben.

Teil C bietet ergänzend strahlenbiologische Grundlagen und einen 
rechtsvergleichenden Überblick über die Regelungen wichtiger Kernener-
gie nutzender Staaten.

Eine wesentliche Schlussfolgerung der Studie ist, dass das bestmögliche 
Verfahren darin zu sehen ist, dass die Untersuchung von Gorleben als mög-
licher Standort fortgesetzt werden sollte, jedoch sollten parallel ein oder 
zwei weitere Standorte in Betracht gezogen und von Übertage an diesen 
Orten Untersuchungen durchgeführt werden. Dieses Verfahren dient vor 
allem dazu, bei einem möglichen Scheitern von Gorleben keine oder wenig 
Zeit für ein Umschalten auf einen anderen Standort zu verlieren. Es kann 
erwartet werden, dass ein solches Vorgehen die Akzeptanz der Standort-Su-
che und Findung erhöht. Zum anderen soll ein solches Verfahren auch die 

Einleitung
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Möglichkeit eröffnen, einen Alternativstandort einer vertieften, d. h. un-
tertägigen Untersuchung zu unterziehen, wenn aufgrund der dann vorlie-
genden Untersuchungen zu erwarten ist, dass der alternative Standort die 
Auswahlkriterien deutlich besser erfüllt als Gorleben. Der Information, 
Kommunikation, Partizipation und Transparenz wird bei dem Prozess der 
Standortfindung ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Es wird jedoch klar-
gestellt, dass die endgültigen Entscheidungen entsprechend den gesetzli-
chen Regelungen der Bundesrepublik Deutschland bei den hierfür zustän-
digen Institutionen liegen müssen.
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1	 Zusammenfassung

1.1	 Technische Aspekte der dauerhaften Entsorgung 
radioaktiver Abfälle

Das Problem der Entsorgung radioaktiver Abfälle weist eine technische 
und eine gesellschaftliche Dimension auf. Lösungen müssen nicht nur tech-
nisch machbar, sondern auch gesetzlich und politisch durchsetzbar und 
gesellschaftlich akzeptabel sein und einen sicheren Einschluss langlebiger 
hochradioaktiver Abfälle für lange Zeiten gewährleisten sowie unangemes-
sene Belastungen für zukünftige Generationen vermeiden.

Die Frage nach dem Fortbetrieb der Kernkraftwerke ist grundsätzlich 
von der Frage nach der angemessenen Entsorgung der radioaktiven Abfälle 
zu trennen, ganz gleich, welche Perspektiven einen Fortbetrieb der kern-
technischen Anlagen vorgesehen oder diskutiert werden. Die Abfälle und 
damit die Notwendigkeit, geeignete Entsorgungsstrategien zu entwickeln, 
sind unabhängig davon vorhanden. Die bei einer Entscheidung für eine 
Laufzeitverlängerung anfallenden zusätzlichen Mengen sind angesichts 
dessen nicht ausschlaggebend. Dass das Unterbreiten einer (technischen) 
Lösung für das Entsorgungsproblem eines der zentralen Argumente gegen 
die Kernkraft hinfällig machen würde, darf der Umsetzung einer solchen 
Lösung nicht im Wege stehen.

Bei der Nutzung spaltbaren Materials in Kernreaktoren zur Stromer-
zeugung entstehen verschiedene radioaktive Abfälle. Ob man die anfal-
lenden radioaktiven Substanzen, insbesondere die bestrahlten Brennele-
mente, als Abfall oder als Ressource betrachtet, ist dabei häufig eine Frage 
der Strategie und der damit verbundenen Motivationen. Die diversen Ar-
ten von Abfällen unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich ihres Ra-
dionuklidgehalts, ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrer physi-
kalischen Beschaffenheit. Diese Eigenschaften bestimmen wesentlich die 
Schritte, die bei einer angemessenen Entsorgung der radioaktiven Abfälle 
unternommen werden müssen. Die Kategorisierung der Abfälle ist in ver-
schiedenen Ländern durchaus unterschiedlich, dabei aber immer verbun-
den mit den vorgesehenen Entsorgungspfaden. Im Zentrum der vorlie-
genden Studie stehen die wärmeentwickelnden, hochradioaktiven Ab-
fälle, für die es in Deutschland und auch weltweit noch keine etablierte 
Entsorgungslösung gibt.

Hinsichtlich des Umgangs mit verbrauchten radioaktiven Brennstof-
fen werden gegenwärtig mit dem „once-through cycle“ und dem „partially 
closed cycle“ zwei Hauptpfade unterschieden:

–– Beim „once-through cycle“ werden die bestrahlten Brennelemente als 
Abfall angesehen. Eine Erhöhung der Abbrandrate würde dazu bei-
tragen, die Anteile verbleibenden Spaltmaterials wie auch die Menge 
hochradioaktiven Hüllen- und Strukturmaterials pro Stromeinheit 
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zu reduzieren, während die Menge an langlebigen wärmeerzeugen-
den minoren Aktiniden leicht anstiege.

–– Der „partially closed cycle“, der mit einer Wiederaufbereitung ein-
hergeht, wurde von einigen Ländern eingeschlagen, besonders von 
solchen, die große und breit etablierte Nuklearprogramme haben. 
Von Deutschland wurde dieser Weg wieder aufgegeben. Die Castor-
Transporte mit verglasten hochradioaktiven Abfällen nach Gorleben 
sind das Ergebnis älterer Wiederaufbereitungsverträge.

Ziel des „partially closed cycle“ ist die bessere Nutzung des Energiege-
halts natürlicher Ressourcen (MOX-Brennstoffe). Die Vorteile dieses Ver-
fahrens bestehen vor allem in der Reduktion der Volumina an verbrauch-
tem Brennstoff und in der langfristigen Verminderung der Radiotoxizität. 
Auch die Perspektive eines zukünftigen Kernenergieprogramms mit mögli-
cherweise fortgeschrittenen Kernbrennstoffkreisläufen setzt einen solchen 
Kreislauf voraus. Nachteile sind vor allem die erhöhte Anzahl und die grö-
ßeren Volumina der Transporte radioaktiver Materialien, die potenziell ge-
fährlich sind, daher strengen internationalen Richtlinien unterliegen und 
die Gegenstand öffentlicher Konflikte sind. Nachteile werden ferner in der 
Abtrennung von Spaltmaterial und radiotoxischen Materialien (besonders 
Plutonium) und deren Lagerung vor Ort gesehen.

Mit der Einführung der sogenannten „advanced fuel cycles“ werden ge-
schlossene Brennstoffkreisläufe mit fortgeschrittener Wiederaufbereitungs-
technologie und verschiedene Arten von hochentwickelten Reaktoren mit ei-
nem thermischen oder schnellen Neutronenspektrum angestrebt. Es wurden 
zahlreiche nationale und internationale Anstrengungen unternommen, um 
modernere „Reaktorensysteme“ zu entwickeln und zu gestalten, die ungefähr 
zwischen 2030 und 2040 kommerziell genutzt werden könnten.

Partitionierung und Transmutation der langlebigen minoren Aktini-
den (P&T) könnte die langfristig radiotoxischen Lagerbestände erheblich, 
in der Größenordnung des 100-fachen, reduzieren. Der Energie-Gehalt und 
die Wärmeleistung der Abfälle ließen sich ebenfalls dramatisch verklei-
nern, sodass die Reduzierung der Lagergröße oder, im Falle größerer Pro-
gramme, der Anzahl der Lagerstätten möglich wird. Hinsichtlich mögli-
cher radiologischer Belastungen in der Biosphäre aufgrund einer eventuel-
len langfristigen Migration von Radionukliden durch das Wirtsgestein ist 
jedoch keine signifikante Verbesserung zu erwarten.

Die Unterkritikalität der bestrahlten Brennstoffe und Abfälle aller Art 
ist für die gesamte Entsorgungs-Kette sicherzustellen, insbesondere auch 
für das Endlager. Die Beurteilungen, die im Rahmen bisheriger Entsor-
gungs-Programme vorgenommen wurden, zeigen, dass, sofern der tatsäch-
liche Abbrand und gegebene Unsicherheiten beachtet werden, Unterkriti-
kalität für „once-through cycles“ gewährleistet werden kann. Für nicht-of-
fene Zyklen ist dieser Aspekt irrelevant.
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Wie auch andere Arten von Abfall verlangt radioaktiver Abfall nach ei-
ner umfassenden Strategie mit dem Ziel, die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt zu bewahren und Sicherheit zu gewährleisten. Die Strategie 
sollte die Entladung, die Behandlung, den Transport, die Lagerung und die 
Entsorgung als wesentliche Schritte enthalten. Die genaue Abfolge dieser 
Schritte unterscheidet sich von Land zu Land in Bezug auf verschiedene 
Abfalltypen und grundsätzliche Entscheidungen hinsichtlich des gesamten 
Brennstoffkreislaufes.

Die Lagerung geschieht (nach der Definition der IAEA) „mit der Absicht 
der Rückholung“ und kann verschiedenen Funktionen dienen (z. B. der 
Verringerung des Anteils kurzlebiger Radionuklide oder der Transportlo-
gistik, aber auch dem Abwarten, bis eine Entsorgungslösung verfügbar ist). 
Es sind verschiedene technische Lösungen etabliert: Über oder direkt un-
ter der Erdoberfläche, nass oder trocken, Fremdkühlung oder Naturkon-
vektion. Lagerzeiträume bewegen sich im Bereich von Jahrzehnten bis hin 
zu einem Jahrhundert; die Lagerung über mehrere Jahrhunderte wird gele-
gentlich diskutiert und erwogen.

Entsorgung geschieht (nach der Definition der IAEA) „ohne Absicht der 
Rückholung“. Das Material wird definitiv als Abfall und nicht als Ressource 
betrachtet.

In der Vergangenheit wurde eine Vielzahl von Entsorgungsoptionen, 
einschließlich sog. „exotischer“ Lösungen, diskutiert. Verblieben sind 
danach Optionen, die sämtlich auf der grundsätzlichen Entscheidung für 
„Concentrate & Confine“ („Konzentrieren und Einschließen“) anstelle von 
„Dilute & Disperse“ („Verdünnen und Verteilen“) beruhen:

–– Optionen, die technisch vergleichbar sind mit (Zwischen-)Lagerungs-
lösungen und daher während der gesamten Lagerzeit begleitende Maß-
nahmen erfordern, zum Beispiel in Form von Monitoring, Kontrollen, 
Wartung, Erneuerungsmaßnahmen etc.;

–– Optionen, die einen Zustand herstellen, bei dem keine weiteren mensch-
lichen Eingriffe oder Folgeaktivitäten benötigt werden („passive Sicher-
heit“); tiefe („geologische“) Endlagerung in bergwerksähnlichen Anla-
gen, gelegentlich auch in tiefen Bohrlöchern, wird dabei favorisiert.

Misstrauen hinsichtlich der Idee der passiven Sicherheit war einer der Be-
weggründe für die Betrachtung langfristiger (Zwischen-)Lagerlösungen 
oder auch von Ansätzen, bei denen eine Rückholung der Abfälle, wenn 
auch nicht beabsichtigt, so doch durch die Auslegungsmaßnahmen erleich-
tert wird – wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum nach der Einlage-
rung („rückholbare Endlagerung“).

Internationale Lösungen (gelegentlich auch als „regional“ bezeichnet) 
eignen sich in besonderem Maße für Länder mit geringeren Abfallmengen 
und/oder geografischen und geologischen Randbedingungen, die eine Im-
plementierung nationaler Lösungen schwierig machen.

1 Zusammenfassung
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Um exemplarisch zu verdeutlichen, wie die obengenannten Elemente 
zu einer Strategie für den Umgang mit radioaktiven Abfällen zusammen-
gefügt werden, soll eine eher einfache, auf dem offenen „once-through“-
Brennstoffzyklus beruhende Strategie als Referenz detaillierter beschrie-
ben werden. Abgebrannter Kernbrennstoff wird zu Abfall erklärt, es findet 
keine Wiederaufbereitung statt, und der Abfall wird in einem tiefgelegenen 
(geologischen) Endlager deponiert. Die Beschreibung des Prozesses bezieht 
keine anderen Abfälle mit ein:

–– Entnahme und mehrjährige Abklinglagerung im Kühlbecken auf dem 
Reaktor-Gelände;

–– Einsetzen in Transportbehälter, Kurzstreckentransport zu einer nahe 
gelegenen (Zwischen-)Lagerstätte oder Langstreckentransport zu einer 
zentralen (Zwischen-)Lagerstätte;

–– Zwischen-, Puffer- und Abklinglagerung (lokal oder zentral) über meh-
rere Jahrzehnte – je nach Entsorgungsprogramm;

–– Transport zu einer Konditionieranlage (kurze oder lange Strecke je nach 
Ort der Lagerung), Pufferlagerung und Konditionierung für die Endla-
gerung;

–– Pufferlagerung, Transport zum Endlager – kurze oder lange Strecke je 
nach Zielort;

–– Einlagerung im Endlager.

Strategien, die auf teilweise oder gänzlich geschlossenen (fortgeschritte-
nen) Brennstoffkreisläufen beruhen, erfordern eine Wiederaufbereitung 
abgebrannter Brennstoffe und die Herstellung gemischter Brennstoffe. Sie 
weichen daher hinsichtlich der Logistik des Material- bzw. Abfallmanage-
ments vor der Entsorgung und hinsichtlich des Aufkommens, der Form, 
des radioaktiven Gehalts, der Wärmeentwicklung und anderer Eigenschaf-
ten des Materials voneinander ab.

Hinsichtlich der strategischen Entscheidung über den „Endpunkt“ 
der Entsorgung radioaktiver Abfälle sind die wesentlichen Unterschiede 
zwischen einer „verlängerten (Zwischen-)Lagerung“ und der Entsor-
gung in tiefengeologischen Schichten in dem jeweiligen Ausmaß zu se-
hen,

–– in dem Sicherheit und Gefahrenabwehr langfristig abhängig sind von 
aktiven Maßnahmen (was mit Strahlenbelastungen für diejenigen, die 
die Maßnahmen umsetzen, einhergeht), und

–– in dem die Verbringungsmaßnahmen zu unterschiedlichen künftigen 
Zeitpunkten reversibel (insbesondere die Abfälle rückholbar) sind.

Welcher der Optionen man dabei den Vorzug gibt, hängt letztlich auch da-
von ab, wie sehr man auf die Verlässlichkeit der jeweiligen Schutz- und Si-
cherheitsvorkehrungen vertraut und wie man sich gegenüber der Verpflich-
tung gegenüber künftigen Generationen stellt.
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Hybrid-Lösungen wie z. B. eine rückholbare Entsorgung und/oder eine 
verzögerte Schließung der Endlagerstätten gehen mit Zielkonflikten einher. 
Ansätze hierzu werden in verschiedenen Ländern verfolgt, ein verzöger-
ter Verschluss etwa im Vereinigten Königreich und ein stufenweiser Ver-
schluss in Abhängigkeit von den abnehmenden Möglichkeiten bzw. dem 
steigenden Aufwand zur Erhaltung der Rückholbarkeit in Frankreich. Eine 
verlängerte Zwischenlagerung (potentiell länger als ein Jahrhundert) wird 
in den Niederlanden umgesetzt.

Die Vielfalt macht die inhärente Ambiguität in der Entscheidung über 
einen „Endpunkt“ deutlich. Insbesondere wird deutlich,

–– dass die Einrichtung einer Rückholbarkeit ein komplexes Unterfan-
gen ist,

–– dass es keine einfache Antwort gibt auf die Frage, ob entsorgte Ab-
fälle rückholbar sein sollen oder nicht – eher ist von verschiedenen 
„Graden der Rückholbarkeit“ auszugehen,

–– dass der Grad der Rückholbarkeit wesentlich vom in Frage stehen-
den Zeitrahmen abhängt. Der ist aber (mit einigen Jahrzehnten bis zu 
maximal drei Jahrhunderten) in jedem Fall erheblich kürzer als der-
jenige, für den Sicherheit nach dem vollständigen Verschluss gewähr-
leistet werden muss (in der Größenordnung von einigen hundert tau-
senden von Jahren).

Der Wunsch nach Rückholbarkeit des eingelagerten Materials einerseits 
und nach einer langfristig sicheren Verwahrung sowie einem langfristi-
gen Schutz der spaltbaren Materialien vor Zugriff und Weiterverbreitung 
andererseits kann zu Zielkonflikten führen. Insbesondere besteht ein Ge-
gensatz zwischen rückholbarer Einlagerung und Zugriffsschutz. Das letzt-
endliche Ziel jeder Entsorgung und insbesondere derjenigen in tiefengeolo-
gischen Schichten besteht darin, Gefahrenabwehr und Risikovorsorge auf 
sehr lange Fristen zu gewährleisten und ggf. dort, wo die daraus sich er-
gebenden Anforderungen einander widersprechen, diese möglichst aus-
zugleichen. Maßnahmen zur eventuellen Gewährleistung einer Rückhol-
barkeit sind im Falle eines Zielkonflikts demgegenüber nachrangig. Alle 
gegenwärtig diskutierten Konzepte streben eine Gefahrenabwehr und Ri-
sikovorsorge auf sehr lange Fristen als Hauptziele an – gleichwohl besteht 
eine erhebliche Variationsbreite aufgrund der unterschiedlichen verfügba-
ren Wirtsgesteine und weiterer Aspekte. Obwohl die Grundpfeiler, die die 
Sicherheit und Gefahrenabwehr gewährleisten sollen (z. B. Einschluss, Iso-
lation, Migrationsbegrenzung, Beschränkung der Folgen) jeweils dieselben 
sind, weichen doch die Gewichtung dieser Faktoren (in Abhängigkeit von 
der zeitlichen Entwicklung nach dem Verschluss) und Mittel, sie im Ge-
samtkonzept zu gewährleisten, erheblich voneinander ab.

Grundsätzlich gilt für keines der in Frage kommenden Wirtsgesteine, 
dass es ausschließlich günstige Eigenschaften hinsichtlich der Vielzahl al-

1 Zusammenfassung
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ler dieser Aspekte besitzt. Um die jeweils positiven Eigenschaften zu nutzen 
und die unerwünschte Einwirkung der weniger günstigen zu kompensie-
ren, ist immer eine entsprechende – auch dem jeweiligen Zeitrahmen ange-
messene – Anpassung der Auslegung der Endlager und der (geo-)techni-
schen Maßnahmen erforderlich.

Es muss mittels Langzeituntersuchungen, die das erwartbare Spektrum 
unerwünschter Ereignisse, Zustände und Entwicklungen vollständig in Be-
tracht ziehen, belegt werden, dass die Ziele der Entsorgungsbemühungen 
erreicht wurden. Der Nachweis angemessener Gefahrenabwehr kann dabei 
anhand des Falles des (unbeabsichtigten) Eindringens in das Lager erbracht 
werden: Als Folge der Entscheidungen für eine konzentrierte und isolierte 
Lagerung der radioaktiven Abfälle muss die Möglichkeit akzeptiert wer-
den, dass es bei einem Eindringen in die Lagerstätten zu Überschreitun-
gen der für Strahlenexpositionen gesetzten Richt- bzw. Grenzwerte kom-
men kann. Die Folgen eines solchen Eindringens lassen sich dabei nicht an-
gemessen quantifizieren, da sich die künftigen Rahmenbedingungen und 
andere relevante Parameter nur mit großer Unsicherheit vorhersagen las-
sen, auch dann nicht, wenn man die Radiotoxizität der Lagerinventare als 
ein Maß für ihr Gefahrenpotential heranzieht.

Die Beurteilung der langfristigen radiologischen Sicherheit, der eine her-
ausgehobene Rolle zugeschrieben wird, erfolgt traditionell auf der Basis von 
Expositionsberechnungen für Freisetzungsszenarien. Da die Entwicklung 
einiger Systemkomponenten, insbesondere die der oberflächennahen, aber 
kaum zu prognostizieren ist, bestehen jedoch hohe aleatorische und epistemi-
sche Ungewissheiten. Abgeschätzte Strahlenexpositionen taugen daher kaum 
als Maß erwartbarer gesundheitlicher Beeinträchtigungen, sondern vielmehr 
als Indikatoren für das Funktionieren des Endlagers, das entscheidend von 
tiefer gelegenen besser prognostizierbaren Komponenten abhängt.

Das Konzept des „Safety Case“ entsteht durch die Verknüpfung von si-
cherheitsbezogenen Elementen und Argumenten aus der Standorterkun-
dung, Forschung, Endlagerentwicklung und -konstruktion, Sicherheitsana-
lyse etc. Der Safety Case entwickelt sich mit der Zeit gemeinsam mit dem 
Endlagerprojekt und -konzept. Der Umgang mit Unsicherheiten ist ein zen-
trales Element.

Die Entwicklung eines Endlagerprogramms, die damit verbundene 
Standorterkundung und Forschung und Entwicklung, das Endlagerkon-
zept und der Safety Case können als Optimierungsprozess über die Dauer 
mehrerer Jahrzehnte gesehen werden. Die Zielfunktion besteht aus kurz- 
und langfristigen Sicherheitsaspekten, Realisierbarkeit, Kosten, gesell-
schaftlicher Akzeptanz und rechtlicher Machbarkeit und evtl. anderen 
Parametern. Es muss beachtet werden, dass die Zielfunktion sich mit der 
Zeit verändern kann (z. B. hat sich der Zeitrahmen für die Demonstration 
der langfristigen Sicherheit über die vergangenen zwei Jahrzehnte um zwei 
Größenordnungen erhöht).
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Daher ist es nicht sinnvoll, vergangene Entscheidungen nochmals auf-
zunehmen („retrospektive Optimierung“) um danach zu fragen, ob diese 
Entscheidungen aufgrund heute geltender Standards erzielt wurden. Viel-
mehr ist die Frage essentiell, ob die Ergebnisse früherer Entscheidungen 
(ein Standort, eine Endlagerauslegung etc.) nach heutigen Standards noch 
vertretbar sind!

Der Endlagerbetrieb könnte frühestens ca. 2035 beginnen unter der Vor
aussetzung, dass jeder Schritt im Programm vollständig erfolgreich wäre 
(d. h. Entscheidung für Gorleben 2017, sofortige Planfeststellung etc.). Mög-
liche Verzögerungen z. B. durch die Ablehnung von Gorleben, die Suche 
nach einem anderen Standort (unmittelbar oder nach einer Ablehnung von 
Gorleben etc.) würden in Größenordnungen von mehreren Jahrzehnten lie-
gen.

Die technische Implementierung neuer Technologien (z. B. Abtrennung 
und Transmutation) kann evtl. für die 2030er und 2040er erwartet wer-
den. Solange abgebrannte Kernbrennstoffe nicht endgelagert werden (d. h. 
mindestens bis 2035) wird es keine Einschränkung der Flexibilität selbst bei 
Unterstellung eines „schnellen“ Endlagerprogramms geben.

Dies gilt allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein Plan mit klar 
definierten Entscheidungspunkten besteht. Andernfalls wird das Hin und 
Her der Vergangenheit und Gegenwart, mit seiner starken Abhängigkeit 
von der politischen Ausrichtung der jeweiligen Regierung, die mit jeder 
Wahl wechseln könnte, weitergehen, und der Prozess könnte endlos weiter 
gehen, ohne zu einer Lösung zu führen.

1.2	 Strahlenrisiko und Strahlenschutz
Für die Evaluation radio-toxikologischer Effekte ist die Kenntnis der Do-
siswirkungsbeziehung notwendig. Im Strahlenschutz werden zwei grund-
sätzlich verschiedene Klassen dieser Beziehungen verwendet. Der prinzi-
pielle Unterschied besteht darin, ob eine Dosis-Wirkungs-Kurve mit oder 
ohne Schwellendosis vorliegt. Die erste Möglichkeit trifft für deterministi-
sche Effekte (akute Effekte, fibrotische und ähnliche Gewebe-Effekte, sowie 
entwicklungsbiologische Effekte) zu. Die Schwellendosen für diese Effekte 
liegen in einem Bereich von mehr als 100 mSv. Keine Schwellendosis wird 
dagegen für die Verursachung von stochastischen Effekten (genetischen Ef-
fekten und Krebs) angenommen, so dass unter dieser Annahme auch bei 
sehr kleinen Strahlendosen Effekte auftreten können. Es wird für diese Ef-
fekte eine lineare Dosiswirkungsbeziehung ohne Schwellendosis (LNT-Mo-
dell) vorgesehen.

Die fundamentale Größe im Strahlenschutz ist die absorbierte Dosis (D) 
in Gray (Gy), sie gibt die absorbierte Energie in einem Massenelement (m) 
an. Da verschiedene Strahlenqualitäten (Strahlenart und Strahlenenergie) 
bei gleicher absorbierter Dosis zu unterschiedlichen Effekten führen, wird 
eine Gewichtung der absorbierten Dosis vorgenommen und man erhält 

1 Zusammenfassung
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dann die Äquivalentdosis bzw. Organdosis (H) in Sievert (Sv). Das für nied-
rige Strahlendosen bedeutsame Krebsrisiko ist in den verschiedenen Or-
ganen bei gleicher Organdosis unterschiedlich. Daher werden die Organ-
dosen mit entsprechenden Gewebe-Wichtungsfaktoren multipliziert. Die 
Summe dieser Produkte ergibt die effektive Dosis (E) in Sv, die mit dem 
stochastischen Strahlenrisiko in Beziehung steht. Die effektive Dosis ist ein 
brauchbares Instrument, um regulatorische Prozesse z. B. der Optimierung 
abzuwägen. Es können durch sie alle Expositionspfade beim Menschen er-
fasst und in einem Gesamtwert angegeben werden.

Die Dosisgrenz- und Richt-Werte werden als effektive Dosen angegeben. 
Die Grenzwerte betragen während der Betriebsphase des Endlagers (Ein-
lagerung der radioaktiven Stoffe) für Beschäftigte am Arbeitsplatz 20 mSv 
pro Jahr und für Personen der Bevölkerung in der unmittelbaren Umge-
bung kerntechnischer Anlagen während der Betriebsphase 1 mSv pro Jahr. 
Bei Endlagern für hochradioaktive Abfälle wird ein „Dosis-Constraint“ 
(Richtwert) von 0,1 bis 0,3 mSv pro Jahr in der Nachbetriebsphase (Tau-
sende bis Millionen Jahre) nach Verschluss des Lagers von verschiedenen 
internationalen Gremien vorgesehen. Das BMU hat neuerdings für diese 
Dosis 10 µSv pro Jahr vorgeschlagen. Eine solche Dosis bezeichnet die ICRP 
als „triviale“ Dosis, der keine Bedeutung zukommt.

Zur Optimierung von Strahlenquellen im Strahlenschutz wird häufig 
die effektive Kollektivdosis herangezogen. Es wird der Mittelwert der ef-
fektiven Individualdosen mit der Zahl der exponierten Personen multipli-
ziert und die Dosis dann in „man Sv“ angegeben. Zur besseren Abschät-
zung der Situation sollten die Bereiche der Personendosen, die zeitliche 
Periode, in welcher die betreffenden Dosen berücksichtigt werden, und an-
dere Faktoren bei der Ermittlung der Kollektivdosen benannt werden. Für 
die Abschätzung von Strahlenrisiken insbesondere im niedrigen Dosisbe-
reich sind die Kollektivdosen nicht geeignet.

Die Radiotoxizität der Radionuklide wird bestimmt durch die Strah-
lung, die beim radioaktiven Zerfall auftritt. Hinsichtlich des Langzeitrisi-
kos sind Radionuklide mit einer langen physikalischen Halbwertzeit von 
entscheidender Bedeutung, da diese Radionuklide in einigen Fällen über 
mehr als eine Million Jahre in beträchtlicher Menge weiter bestehen und 
über lange Zeiträume radioaktiv zerfallen. Nach Aufnahme dieser Stoffe 
in den menschlichen Körper kann vor allem dann eine Strahlenexposi-
tion über längere Zeitperioden auftreten, wenn neben einer langen physi-
kalischen Halbwertzeit auch eine lange biologische Halbwertzeit besteht. Es 
muss dann die „Folgedosis“ über einen längeren Zeitraum (bei Erwachse-
nen 50 und bei Kindern bis zum Alter von 70 Jahren) abgeschätzt werden. 
Die Strahlendosis wird in diesen Fällen mit Hilfe des Folgedosiskoeffizien-
ten (committed effective dose coefficient, CED, angegeben in Sv/Bq) ermit-
telt. Dieser Koeffizient ist ein gutes Maß für die Radiotoxizität eines Radio-
nuklids (International Commission for Radiological Protection ICRP).
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Zwei Faktoren sind für die Exposition des Menschen und der Umwelt 
durch Endlager von entscheidender Bedeutung:

(1)	 Die Dauer der physikalischen Halbwertzeit des betreffenden Radionuk-
lids

(2)	 Die Mobilität des radioaktiven Materials nach Freisetzung aus dem Be-
hälter im Endlager und die folgende Migration durch die technische so-
wie anschließend durch die geologische Barriere in die Biosphäre.

Modellrechnungen mit Granit, Salz und Ton als Wirtsgestein und Deck-
gebirge haben ergeben, dass im Allgemeinen wegen ihrer geringen Mobi-
lität nicht die schwer löslichen Oxide der α-strahlenden Transurane ent-
scheidend zur Exposition des Menschen in der späten Phase eines Endla-
gers beitragen. Es sind vielmehr die besonders mobilen, häufig als Ionen 
vorliegenden Radionuklide wie Jod-129, Chlor-36, Kohlenstoff-14, Selen-79 
und Cäsium-135. In den vorliegenden Modellrechnungen werden im All-
gemeinen die höchsten Strahlenexpositionen durch Jod-129 in dem Zeit-
raum von etwa 20.000 bis etwa 100.000 Jahren ermittelt. Die Strahlendosen 
werden wiederum als effektive Dosen angegeben. Das bedeutet für Jod-129, 
dass aus Gründen der Biokinetik und des Stoffwechsels durch dieses Radio-
nuklid nahezu ausschließlich die Schilddrüse exponiert wird. So liegt die 
Strahlendosis bei radioaktivem Jod in der Schilddrüse um etwa den Faktor 
1.000 höher als in den anderen Organen und Geweben. Die effektive Dosis 
liegt etwa um den Faktor 20 niedriger als die Dosis in der Schilddrüse. Die 
Verursachung von Krebs in der Schilddrüse durch radioaktives Jod ist vor 
allem nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und bei nuklearmedi-
zinischen Studien gut untersucht. Die Freisetzung und Migration der mo-
bilen Radionuklide aus dem Endlager in die Biosphäre und ihre Modifizie-
rung bedarf weiterer intensiver Untersuchungen.

Mikrodosimetrische Überlegungen führen dazu, dass bei Strahlendosen 
unterhalb von 1 mSv sehr heterogene Dosisverteilungen auftreten. Mit wei-
ter abnehmender Dosis werden immer weniger Zellen eines Gewebes expo-
niert. Bei einer Dosis von 1 µSv wird unter 1.000 Zellen weniger als 1 Zelle 
noch exponiert, während die Dosis pro exponierter Zelle gleich bleibt. Wel-
che Bedeutung dieses für die Verursachung von Gesundheitseffekten hat, 
ist bisher nicht geklärt.

Bei Endlagern hochradioaktiver Stoffe sind in der Spätphase nach Ab-
schluss des Lagers keine Strahlenexpositionen in Höhe der Schwellen-
dosen für deterministische Effekte zu erwarten. Daher können diese Ef-
fekte nicht auftreten. Es können nur stochastische Effekte (insbesondere 
die Verursachung von Krebs) durch Extrapolationen rechnerisch abge-
schätzt werden. Epidemiologische Untersuchungen haben ergeben, dass 
für eine allgemeine Bevölkerung eine signifikante Erhöhung der Krebs-
erkrankungen nach einer Strahlendosis von etwa 100 mSv beobachtet 
werden kann. Da es im individuellen Falle einer Krebserkrankung keine 
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spezifischen Merkmale gibt um zu erkennen, ob der individuelle Krebs 
durch ionisierende Strahlen verursacht worden ist oder nicht, ist nur die 
Angabe von Verursachungs-Wahrscheinlichkeiten für die Erkrankung 
möglich.

Diese Untersuchungen haben zur Bestimmung von Risikofaktoren ge-
führt. Es ergibt sich ein Wert von 5 x 10-2 pro Sv. Das bedeutet, dass bei ei-
ner Dosis von 1 mSv das Krebsrisiko 5 x 10-5 und bei 0,1 mSv 5 x 10-6 be-
trägt. Dieses Risiko sollte man mit dem allgemeinen Lebenszeit-Risiko von 
etwa 0,4 vergleichen, mit dem die Menschen in Deutschland an Krebs er-
kranken. Die potentiellen Krebsrisiken, die sich durch ein Endlager erge-
ben können, liegen weit unterhalb eines „Messbereiches“, in dem mögliche, 
zusätzliche Krebserkrankungen erkannt werden können.

Alle Lebewesen werden seit jeher durch ionisierende Strahlen aus natür-
lichen Quellen exponiert. In Deutschland beträgt diese Exposition für je-
den Bürger im Mittel etwa 2,3 mSv pro Jahr (effektive Dosis). Etwa 50 % 
dieser Dosis wird durch die Inhalation von Radon mit seinen radioaktiven 
Folgeprodukten hervorgerufen. Die anderen Komponenten der Expositio-
nen sind externe kosmische Strahlung durch die Sonne, externe terrestri-
sche Strahlung durch radioaktive Stoffe im Boden und interne Strahlenex-
positionen durch die Aufnahme radioaktiver Stoffe mit der Nahrung und 
dem Trinkwasser. Jeder Mensch in Deutschland trägt in seinen Geweben 
mit sich im Mittel etwa 9.000 Bq an natürlichen radioaktiven Stoffen (vor-
wiegend Kalium-40 und Kohlenstoff-14). Die Strahlenexpositionen aus na-
türlichen Quellen sind regional sehr unterschiedlich. Die externen Exposi-
tionen können in Deutschland um den Faktor 5 bis 8 und beim Radon noch 
größer über dem Durchschnittswert liegen.

Neben den Expositionen aus natürlichen Quellen erhalten die Menschen 
vor allem in den Industrieländern Strahlenexpositionen aus weiteren zivili-
satorischen Situationen. Den größten Anteil hierzu liefert die Medizin, vor 
allem die Röntgendiagnostik. Der Durchschnittswert pro Kopf der Bevöl-
kerung in Deutschland liegt jetzt etwa im Bereich der mittleren Exposition 
aus natürlichen Quellen mit weiter steigender Tendenz.

Es gibt keinen wissenschaftlichen Zweifel, dass die Strahlenexpositionen 
aus natürlichen Quellen dieselben biologischen bzw. gesundheitlichen Ef-
fekte verursachen können wie die zivilisatorischen Expositionen. Ein Ver-
gleich der Strahlendosen aus den verschiedenen Quellen mit den daraus fol-
genden Wirkungen ist daher in vollem Maße gerechtfertigt.

Die Unsicherheiten der Dosis- und Risiko-Abschätzungen sind in dem 
niedrigen Dosisbereich von 1 mSv und unterhalb dieser Strahlendosis sehr 
groß. Da die möglichen Strahlendosen bei Endlagern vor allem durch In-
korporation radioaktiver Stoffe hervorgerufen werden, nehmen die Unsi-
cherheiten weiterhin zu, da die Dosis-Abschätzung nur über Modellrech-
nungen erfolgen kann. Andererseits gibt es für die radioökologischen 
Expositionspfade von Jod und Caesium relativ gute Daten aus den Erfah-
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rungen nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl und dem Fallout der 
Atombombentests.

Die Dosis- und Risiko-Abschätzungen werden mit Hilfe von Referenz-
Modellen und -Personen durchgeführt. Daher wird die individuelle Varia-
bilität innerhalb der menschlichen Population nicht berücksichtigt. Ande-
rerseits kann davon ausgegangen werden, dass der Stoffwechsel und damit 
auch die Biokinetik radioaktiver Stoffe im menschlichen Organismus selbst 
nach Tausenden bis Millionen Jahren sich nicht so dramatisch ändern wer-
den, wie das für den Lebensstil und allgemeine menschliche Verhaltensre-
geln der Fall sein wird. Ebenso ist es wohl kaum möglich, Aussagen über 
die Größe menschlicher Populationen und weitere Bedingungen menschli-
chen Lebens am Ort des Endlagers über einen langen Zeitraum zu machen, 
der die Perioden mit soliden Kenntnissen zur Kultur der zurückliegenden 
Menschheitsgeschichte übersteigt.

1.3	 Entsorgung hochradioaktiver Abfälle unter dem Aspekt  
der Langzeitverantwortung

Dem Appell an „die Ethik“ in Streitlagen und dem Hinweis auf die Not-
wendigkeit, sich in einer Entscheidungslage von gesellschaftlichem Belang 
an „ethischen Maßstäben“ orientieren zu müssen, liegt häufig ein unange-
messenes Verständnis der angesprochenen Disziplin zugrunde. Ethik kann 
keine höheren Prinzipien, keine zeitlos gültigen Imperative oder Werte for-
mulieren, aus denen sich für die in Frage stehende Situation top-down an-
gemessene Handlungsanweisungen deduzieren ließen. Die Domäne der 
Ethik ist vielmehr die Entwicklung aussichtsreicher Strategien zur Kon-
fliktbewältigung. Konflikterzeugend ist nicht selten gerade die Orientie-
rung an den Regeln, die das Handeln innerhalb einer Kultur bestimmen 
und dem Einzelnen als Legitimationsgrund für sein Handeln dienen („Mo-
ralen“), die in verschiedenen Kulturen sowie deren Binnen- und Subkul-
turen aber auf unterschiedliche Weise etabliert sind. Die kritische Analyse 
von Moralen und ihrer Reichweite ist daher ein prominenter Gegenstand 
der Ethik.

Im Konflikt um die Entsorgung hochradioaktiver Abfälle ist – nebst den 
divergierenden Meinungen über die Wirkungen und Nebenwirkungen der 
einzusetzenden Mittel – auch mit divergierenden Zwecksetzungen sowie 
mit divergierenden moralischen Vorstellungen, letztlich mit unterschied-
lichen Verständnissen dessen, was legitimationsbedürftig ist und was als 
Legitimationsgrund taugen kann, zu rechnen. Eine rationale Bewältigung 
dieses Konflikts setzt damit nicht nur eine Verständigung über die Ursa-
che-Wirkungs-Zusammenhänge voraus, sondern auch eine kritische Re-
flexion der Zweck-Konstellationen und der vorgebrachten Legitimations-
gründe für die Mittelwahl („Entsorgungsstrategien“).

Es wäre ein Kategorienfehler, in generationenübergreifenden Problem-
stellungen vom Typ der Entsorgung hochradioaktiver Abfälle ungeprüft 
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Maßstäbe vorauszusetzen, die den etablierten lebensweltlichen Moralpra-
xen entnommen sind – jedenfalls solange die Handlungserfordernisse noch 
(zeitliche) Ressourcen freilassen, um unter neutraler Beleuchtung mög-
lichst vieler Aspekte möglichst rationale Vorschläge zu entwickeln und ggf. 
Handlungs- und Entscheidungsbedingungen so zu verändern, dass eine 
optimierte Konfliktbewältigung möglich wird.

Drei solche Kategorienfehler durchziehen die Debatte um die Entsor-
gung hochradioaktiver Abfälle:

(1)	 Die Forderung nach einer unverzüglichen Problemlösung geht mit er-
heblichen Rechtfertigungslasten einher, die nur eingelöst werden kön-
nen, wenn man die situativen Handlungsbedingungen nach dem Mus-
ter einer Notfallsituation deutet. Notfallsituationen rechtfertigen oft 
Zumutungen gegenüber Dritten, die sonst in längerfristiger Planung 
nicht hinzunehmen wären.

(2)	 Angesichts der handlungsdruck-enthobenen Entscheidungslage für 
Fragen der gerechten Verteilung von Lasten (Kosten, Risiken) sind nicht 
lediglich die etablierten Prinzipien der Gerechtigkeit auf eine feste Ver-
teilsituation mit einer festen „Verteilmasse“ anzuwenden. Vielmehr gilt 
es einen Plan zu entwerfen, der – unter der Maßgabe der begründeten 
Ausnahme von der Gleichheit – die gezielte Optimierung der Verteil-
situation und der „Verteilmasse“ herbeizuführen geeignet ist. Die un-
ter Appell an moralische Prinzipien vorgetragenen Anspruchskonflikte 
lassen sich so in Erwägungen (oder auch: Verhandlungen) über kon-
fliktbefriedende Allokationen aller möglichen in Frage stehenden Las-
ten und Güter überführen.

(3)	 Angesichts der vielen künftigen von den Risiken Betroffenen kann es – 
entgegen der im Verursacherprinzip ausgedrückten moralischen Intu-
ition – gerade ein Gebot der Fairness sein, nicht dem Verursacher der 
Abfälle auch deren Entsorgung aufzutragen. Sind Andere aufgrund hö-
herer Kompetenz oder günstigerer Voraussetzungen besser geeignet, 
eine den Ansprüchen künftiger Generationen gerecht werdende Entsor-
gung zu gewährleisten, dann könnte es aus ethischer Sicht sogar gebo-
ten sein, dass diesen gegen eine zwangsfrei akzeptierte Kompensation 
die Entsorgung übertragen wird.

Angesichts der weit in die Zukunft hineinragenden Folgen einer Ent-
scheidung über Strategien zur Entsorgung hochradioaktiver Abfälle 
muss auch und gerade eine Reflexion über die möglichen Konflikte mit 
Angehörigen künftiger Generationen wesentlicher Teil der Entschei-
dungsvorbereitung sein. Eine Reichweitenbeschränkung auf diejenigen, 
die mit uns gleichzeitig interagieren oder auf eine festgelegte zeitliche 
Reichweite (z. B. n Generationen) ist wegen der Irrelevanz aller Gründe 
einer Grenzziehung für ethisch-rationale Konfliktbewältigungsinteres-
sen nicht tragfähig.
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Mit Blick auf konkrete Handlungen besteht eine Verpflichtung daher 
immer genau so lang, wie ihre Folgen Konfliktpotential erzeugen. Die Ver-
pflichtungen, die mit der Entsorgung hochradioaktiver Substanzen einher-
gehen, bestehen zeitlich also so lange wie das Gefährdungspotential der ra-
dio- und chemotoxischen Substanzen.

Es ist aus ethischen Gründen zwischen der universalistisch, d. h. unbe-
grenzt bestehenden Verpflichtung einerseits und einem nach räumlicher, 
sozialer und temporaler Ferne abnehmenden Grade ihrer Verbindlichkeit 
zu unterscheiden. Indem wir im Rahmen unserer moralischen Praxis die 
Verpflichtung gegenüber den nahestehenden Generationen mit einem hö-
heren Grade an Verbindlichkeit versehen (und diesen eine Verpflichtung 
gegenüber den ihnen nahestehenden zuschreiben), organisieren wir die 
Langzeitverpflichtung und machen sie praktisch bewältigbar. Dabei ist al-
lerdings das Maß, in dem Verbindlichkeit abnimmt, nicht fest mit der zeit-
lichen Entfernung, sondern mit unseren Potentialen, Verpflichtung plan-
voll und kontrolliert wahrzunehmen, korreliert. Wie weitreichend dieses 
Potential ist, darauf haben die moralischen Akteure Einfluss – und es ist 
Teil ihrer Verpflichtung, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit der Mittel 
diese Einflussmöglichkeiten wahrzunehmen. So besteht, wenn wir tech-
nisch handeln wollen, auch eine Verpflichtung, uns Wissen über die Folgen 
und deren Konfliktpotential zu beschaffen. Ebenso geht mit der Vergröße-
rung der Reichweite unseres Handelns durch Kollektivierung und Techni-
sierung die Verpflichtung einher, Institutionen auszubilden und mit den 
erforderlichen Ressourcen auszustatten, die auf der Grundlage des gewon-
nenen Wissens oder rational begründeter Vermutungen die gesellschaft-
liche Langzeitverpflichtung organisieren können, ohne von den Ressour-
cenbeschränkungen der einzelnen Akteure abhängig zu sein. Insbesondere 
erfordert auch die advokatorische Vertretung künftiger Ansprüche eines 
durch prozedurale Organisation legitimierten, institutionell verankerten 
und gesellschaftlich kontrollierten Mandats – Vertretungsrechte können 
nicht einfach durch Erklärung der eigenen Kompetenz, Zuständigkeit oder 
(vermeintlichen) Betroffenheit reklamiert werden. Die Akteure schaffen 
damit „Verantwortung“, treten aber nicht ihre Verpflichtung ab – es ver-
bleibt vielmehr die weitere Aufgabe, über die Dauer sicherzustellen, dass die 
Verpflichtung auch verantwortlich wahrgenommen wird.

Bei der Optimierung komplexer Planungen mit hohem Konfliktpoten-
tial ist die Partizipation aller Orts- und Sachkundigen unabhängig von zer-
tifizierter Qualifikation und Profession im Sinne der Planoptimierung und 
Verfahrenskontrolle prinzipiell wünschenswert. Die Einbeziehung von di-
rekt Betroffenen in komplexe Planungen kann dazu beitragen, durch Ab-
bau von Misstrauen und Ängsten die sozialen Voraussetzungen für einen 
rationalen Diskurs zum Zwecke der Konfliktbewältigung zu schaffen. Par-
tizipative Verfahren sind dabei so zu gestalten, dass das Entscheidungsver-
halten der Entscheidungsverantwortlichen nicht durch implizite oder ex-
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plizite Interessenvertretung der Präsentischen verzerrt („gebiased“) wird, 
sondern an den Ansprüchen aller, auch der nicht partizipierenden Angehö-
rigen künftiger Generationen ausgerichtet bleibt.

Der von Teilen der Öffentlichkeit und Teilen der Fachcommunity vorge-
brachten Erwartungen, Partizipation könne auch zu Legitimation von Ent-
scheidungen beitragen, ist mit Skepsis zu begegnen. Insbesondere sollte die 
Einbeziehung partizipativer Verfahren in die Entscheidungsvorbereitung 
nicht dazu führen, dass die Verantwortung, die von den Bürgern als Träger 
der Langzeitverpflichtung delegativ auf Institutionen übertragen wurde, von 
den Institutionen auf die Bürger zurückübertragen wird („Kompetenzzuwei-
sungs-Zirkel“). Die als Begründung vorgebrachte Auffassung, der Einzelne 
sei doch letztlich der beste Kenner seiner Bedürfnisse und Interessen und 
könne sie daher auch am besten vertreten („Eigenkompetenzthese“) verkennt 
dabei, dass es gerade um die Gestaltung eines Ausgleichs zwischen einer dis-
paraten Menge von Interessen geht, für die keine Teilklasse repräsentativ sein 
kann und die daher auch nicht durch einzelne Interessenträger repräsenta-
tiv vertreten werden kann. Modelle, die die Entscheidungskompetenz auf den 
Bürger zurückübertragen wollen, gehen dabei nicht selten von einem Bild 
aus, das die gesamtgesellschaftliche Entscheidungsbildung als eine antago-
nistische Verhandlung zwischen gesellschaftlichen Teilsystemen beschreibt, 
unter der „die Politik“, „die Wissenschaft“ und „die Öffentlichkeit“ quasi nur 
als gleichberechtigte Stämme unter anderen ihre jeweiligen Interessen vertre-
ten („Tribalisierungsthese“). Dabei werden der methodisch organisierte Er-
kenntnisdiskurs der Wissenschaften und der institutionell organisierte Ent-
scheidungsdiskurs der Politik, die gerade den zentrifugalen Prozessen sub-
jektiver Meinungs- und Interessenbildung entgegenwirken sollen, mit bloßer 
Meinungs- und Interessenvertretung seitens der beteiligten Individuen ver-
wechselt. Gerade aber in Entscheidungsfragen, in denen die Ansprüche eini-
ger Konfliktparteien (wie etwa die der Angehörigen künftiger Generationen) 
nur begründet zugeschrieben und advokatorisch vertreten werden können, 
ist die legitimatorische Kraft von Prozeduren von großer Bedeutung. Eine 
Veränderung oder Erweiterung der Prozeduren, die durch Partizipation prä-
ziser und differenzierter auch auf die konfliktrelevanten Ansprüche und die 
Orts- und Sachkunde der Präsentischen reagiert, ist wünschenswert, muss 
aber mit der Verpflichtung gegenüber den Angehörigen zukünftiger Genera-
tionen abgewogen werden.

1.4	 Rechtsfragen
Die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle wirft komplexe Rechtsfragen 
auf. Von prinzipieller Bedeutung sind dabei die Ausgestaltung der Verant-
wortung des Staates, die Vermeidung institutioneller Konflikte, die Prin-
zipien der nuklearen Entsorgung und der – verfassungsrechtlich gebotene 
oder rechtspolitisch sinnvolle – Grad an Verrechtlichung. In diesem groben 
Rahmen stellt sich eine ganze Reihe komplexer Teilfragen.
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Auf internationaler Ebene ist das Gemeinsame Übereinkommen über 
die Sicherheit des Umgangs mit abgebrannten Brennstäben und die Sicher-
heit der Entsorgung radioaktiver Abfälle von 1997 (International Atomic 
Energy Agency – IAEA) für die Entwicklung der Grundsätze der nuklearen 
Entsorgung und des institutionellen Rahmens der Regulierung von beson-
derer Bedeutung. Außerdem gibt es eine Reihe relevanter Empfehlungen 
der IAEA und anderer Organisationen wie insbesondere der International 
Commission for Radiological Protection (ICRP).

Die Europäische Union hat bisher nur in begrenztem Umfang Regelun-
gen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle erlassen. Zu nennen sind die 
Gesundheitsnormen nach der Euratom-Richtlinie 96/29, die für den Strah-
lenschutz gelten, und die Richtlinie über die Sicherheit der Zwischenlage-
rung und Behandlung abgebrannter Brennstäbe. Ein Kommissionsvor-
schlag von 2010 sieht nunmehr auch die Einführung von Regelungen über 
die nukleare Endlagerung vor, die zu gewissen Anpassungen des deutschen 
Rechts nötigen werden.

Die Untersuchung ist rechtsvergleichend angelegt. Sie vergleicht die Re-
gulierung der Entsorgung hochradioaktiver Abfälle in wichtigen Nuklear-
staaten wie USA, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Schweden, Finn-
land, Spanien und Japan (erfolgt im Haupttext nur zusammenfassend, 
während die Einzelheiten im Anhang wiedergegeben werden). Die Verglei-
chung zeigt eine Reihe von Gemeinsamkeiten, aber doch auch erhebliche 
Unterschiede, die auf vielfältigen Faktoren beruhen. Diese Vielfalt schließt 
es aus, allgemein gültige Folgerungen aus den ausländischen Erfahrungen 
zu ziehen. Jedoch vermitteln diese Erfahrungen eine Reihe wichtiger Denk-
anstöße. Hervorzuheben ist, dass als Reaktion auf die überall, wenngleich 
in unterschiedlicher Stärke, spürbaren Akzeptanzprobleme bei der Stand-
ortwahl es eine deutliche Tendenz zur Einführung neuer Formen der Par-
tizipation bei der Strategieentwicklung und insbesondere der Standortaus-
wahl gibt. Die guten Erfahrungen in Schweden und Finnland mit diesen 
Verfahren lassen sich allerdings aus mancherlei Gründen nicht verallge-
meinern. In den anderen betreffenden Staaten steht das neue Entschei-
dungsmodell noch auf dem Prüfstand.

Die Verantwortung des Staates für die Sicherheit der nuklearen 
Entsorgung in Deutschland ist in erheblichem Maße verfassungsrechtlich 
determiniert. Art. 20a GG macht den Schutz künftiger Generationen 
ausdrücklich zur Staatsaufgabe. Das Atomgesetz enthält anspruchsvolle 
Anforderungen an die Zulassung nuklearer Endlager. Nach der 
Rechtsprechung ist die bestmögliche Gefahrenabwehr und Risikovorsorge 
nach dem Maßstab der praktischen Vernunft Standard der staatlichen 
Pflichten. Allerdings räumt die Rechtsprechung der Legislative und im 
Rahmen des Atomgesetzes auch der Exekutive die Letztverantwortung für 
die Ermittlung und Bewertung der betreffenden Risiken und die Entschei-
dung über ihre Tolerabilität ein.
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Das Atomgesetz schreibt vor, dass der Bund Endlager für radioak-
tive Abfälle selbst oder durch obere Bundesbehörden wie das Bundesamt 
für Strahlenschutz betreibt. Auch Dritte können mit der Erfüllung dieser 
Pflichten beauftragt oder sie können hiermit beliehen werden. Im Hinblick 
auf die Langfristigkeit der Aufgaben erscheint das Modell der Beleihung 
trotz unbestreitbarer Vorzüge allerdings nicht unproblematisch.

Das Atomgesetz konzentriert Managementaufgaben und Überwa-
chungspflichten beim Betrieb von Endlagern für hochradioaktive Abfälle 
beim Bundesamt für Strahlenschutz, das grundsätzlich weisungsgebun-
den ist. Dies ist mit dem in dem Gemeinsamen Übereinkommen und den 
IAEA-Empfehlungen verankerten Grundsatz der effektiven Unabhängig-
keit von Management und Regulierung noch vereinbar, weil die Überwa-
chung im Bundesamt innerorganisatorisch selbständig ist. Eine Reform der 
Zuständigkeiten erscheint jedoch sinnvoll.

Die grundlegenden strategischen Optionen für die Entsorgung 
hochradioaktiver Abfälle sind im Atomgesetz niedergelegt (teilweise, wie 
hinsichtlich des Grundsatzes der geologischen Endlagerung, allerdings 
nicht explizit). Dagegen unterliegen viele wichtige Strategieelemente der 
Entscheidung der Exekutive, die sich hierbei am Grundsatz der bestmögli-
chen Gefahrenabwehr und Vorsorge orientieren muss. Für den Grundwas-
serschutz gilt der Besorgnisgrundsatz nach dem Wasserhaushaltsgesetz. 
Das Bundesumweltministerium hat im Herbst 2010 Sicherheitsanforde-
rungen an die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle veröffentlicht, die im 
Zuge der weiteren Erkundung von Gorleben fortentwickelt werden sollen.

Problematisch in rechtlicher Sicht sind insbesondere der Zeitrahmen der 
Vorsorge in der Nachbetriebsphase und damit verbunden die Anforderun-
gen an den Sicherheitsnachweis. Ein praktischer Ausschluss jeglichen Ri-
sikos muss nicht bis zum (fast) völligen Abklingen der Radioaktivität der 
eingelagerten Abfälle, sondern nur für einen solchen Zeitraum sicherge-
stellt sein, wie dies nach dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und 
Technik, einschließlich der Prognosefähigkeit, möglich ist. Darüber hinaus 
müssen die Risiken so weit wie vernünftiger Weise möglich reduziert wer-
den. Dies stellt bestmögliche Gefahrenabwehr und Risikovorsorge im Sinne 
des Atomgesetzes dar.

Die Standortwahl für atomare Endlager in Deutschland zeichnet sich 
bisher durch einen geringen Grad an Verrechtlichung aus. In Reaktion auf 
die als technokratisch empfundene Auswahl des Salzstocks in Gorleben 
als Standort für das Endlager für hochradioaktive Abfälle in den Achtzi-
ger Jahren sind verschiedene Vorschläge gemacht worden, die Standortsu-
che neu zu beginnen. Obwohl die Bundesregierung nunmehr entschieden 
hat, die untertägige Erkundung in Gorleben ohne Berücksichtigung von 
Alternativen wieder aufzunehmen, erscheint es sinnvoll, sich erneut mit 
der Standortwahl zu befassen, da weder die Eignung von Gorleben feststeht 
noch bekannt ist, ob es nicht eine besser geeignete Alternative gibt.
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Aus verschiedenen Gründen kommt weder das atomrechtliche Plan-
feststellungsverfahren noch die Raumordnung des Bundes für ein Stand-
ortauswahlverfahren in Betracht. Sinnvoll und rechtlich möglich wäre es 
dagegen, ein der Planfeststellung vorgeschaltetes Fachplanungsverfahren 
entsprechend dem abfallrechtlichen Bewirtschaftungsplan einzuführen. 
Verfassungsrechtlich geboten ist ein solches Auswahlverfahren im Hinblick 
auf die Letztverantwortung des Gesetzgebers und der Exekutive für die To-
lerabilität nuklearer Risiken nicht. Bei der Ausgestaltung des Verfahrens 
sollte sich der Gesetzgeber grundsätzlich am Optimierungsgebot orientie-
ren, das aus dem gesetzlichen Grundsatz der bestmöglichen Gefahrenab-
wehr und Risikovorsorge abzuleiten ist. Allerdings ist die Sicherheit eines 
Endlagers das Produkt einer Kombination von geologischen und techni-
schen Barrieren an einem bestimmten Standort. Das Optimierungsgebot 
kann daher nicht isoliert in Bezug auf das Wirtsgestein an einem bestimm-
ten Standort verfolgt werden.

Obwohl Gründe der Legitimität und Akzeptanz für die völlige Wiederauf-
nahme des Standortauswahlverfahrens mit einer neuen Verfahrensstruktur 
sprechen mögen, hält sich die Entscheidung, die untertätige Untersuchung 
von Gorleben fortzusetzen, im Rahmen der Letztverantwortung der Exeku-
tive und kann auch pragmatisch gerechtfertigt werden. Sinnvoll ist es aber, 
parallel zu der weiteren untertägigen Untersuchung von Gorleben Alternativ-
standorte zu prüfen und hierfür ein modernes Auswahlverfahren zu schaffen, 
das mit dem Fortgang der Untersuchungen in Gorleben verknüpft ist. Diese 
Vorgehensweise wirkt übermäßigen Verzögerungen der Standortsuche für 
den Fall des Scheiterns von Gorleben entgegen. Darüber hinaus ermöglicht 
sie aus Gründen guter Sachpolitik und Legitimität, dass auch bei Eignung 
von Gorleben eine intensive Untersuchung und gegebenen Falls die Wahl ei-
ner Standortalternative durchgeführt wird, die sich im parallelen Auswahl-
verfahren als vermutlich eindeutig überlegen erwiesen hat.

Das Auswahlverfahren könnte auf der Grundlage von Auswahlkriterien, 
die die Exekutive unter Beteiligung einer unabhängigen Expertenkommis-
sion und der Öffentlichkeit vorzugeben hat, in acht bis neun Verfahrensstu-
fen ablaufen, sollte transparent sein und eine umfassende Beteiligung aller 
Betroffenen und Interessenträger ermöglichen. Die herkömmliche Partizi-
pation sollte zur Verbesserung der Legitimität und Akzeptanz der betref-
fenden Entscheidungen angereichert werden. Zu den Elementen einer Neu-
gestaltung gehören insbesondere die Einschaltung einer unabhängigen Ex-
pertenkommission, die Möglichkeit einer frühzeitigen Einflussnahme der 
Betroffenen und Interessenträger auf die Gestaltung und Planung des Such-
prozesses, auf lokaler/regionaler Ebene die Errichtung eines permanenten 
Dialogforums und die Zugriffsmöglichkeit der Betroffenen und Interessen-
träger auf einen Pool unabhängiger Sachverständiger.

Abgesehen von der Feststellung der Eignung des Standorts soll das ge-
setzlich vorgesehene Planfeststellungsverfahren sicherstellen, dass Bau und 
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Betrieb der Anlage den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Hierzu 
gehört die Einhaltung der Anforderungen der Strahlenschutzverordnung 
ebenso wie der Nachweis der Anlagensicherheit und der Grundwasser-
schutz, für den der Besorgnisgrundsatz maßgeblich ist. Die gesetzlichen 
Anforderungen gelten im Grundsatz, wenngleich mit Modifikationen, die 
durch die Langfristigkeit der Regulierungsaufgabe bedingt sind, auch für 
die Nachbetriebsphase der Anlage. Die Strahlenschutzverordnung, die auf 
nukleare Anlagen mit laufendem Betrieb zugeschnitten ist, kann zumin-
dest als Richtschnur für den Strahlenschutz in der Nachbetriebsphase her-
angezogen werden.

Das Atomgesetz weist die finanzielle Verantwortung für die Endlagerung 
radioaktiver Abfälle den Betreibern der Kernkraftwerke zu. Sie sind 
verpflichtet, finanzielle Beiträge für die Deckung der erforderlichen Kos-
ten, unter anderem auch für die Planung der Anlagen, zu erbringen. Da die 
Standortauswahl darauf abzielt, die Voraussetzungen für die Errichtung ei-
nes Endlagers zu schaffen und den Betreibern daraus Vorteile erwachsen, 
handelt es sich bei den Kosten der Standortauswahl um notwendige Kosten, 
soweit das Verfahren gesetzlich geboten und nicht nur rein politisch etab-
liert ist.

Eine Schwäche des geltenden Rechts liegt darin, dass sich die Pflichten 
der Betreiber in Bezug auf künftige Finanzierungslasten auf die Bildung von 
Rückstellungen beschränken. Im Hinblick auf die Langfristigkeit der End-
lagerung hochradioaktiver Abfälle wirft diese Reglung Probleme für den 
Fall der Insolvenz oder Liquidation eines Abfallerzeugers auf, soweit es sich 
um Tochtergesellschaften der Energieerzeuger handelt. Bei Beendigung des 
bestehenden Unternehmensvertrags aufgrund Insolvenz oder Liquidation 
beschränkt sich die Haftung der Muttergesellschaft auf bereits begründete 
Verbindlichkeiten. Es ist zweifelhaft, ob die abstrakte gesetzliche Verpflich-
tung zur Tragung der künftigen, noch nicht absehbaren Kosten der Entsor-
gung als eine bereits „begründete“ Verbindlichkeit angesehen werden kann. 
Diese Zweifel könnten durch eine Mithaftung der Muttergesellschaft des 
Betreibers unabhängig vom Bestand des Unternehmensvertrags, insbeson-
dere auch wenn der Betrieb nicht fortgesetzt wird, gelöst werden. Die ge-
setzliche Haftung der Muttergesellschaft für Verbindlichkeiten der Toch-
tergesellschaft im Fall eines Gewinnabführungsvertrages bleibt natürlich 
unberührt. Von Fondlösungen ist abzuraten.

1.5	 Leitlinien für eine sozial verträgliche und gerechte 
Standortbestimmung

Die Endlagerfrage mobilisiert Menschen, und zwar nicht nur in Deutsch-
land, sondern weltweit. Die Endlagerfrage ist symbolisch überhöht: Es geht 
nicht mehr allein und auch nicht mehr vordringlich um die Frage der tech-
nischen Machbarkeit, nicht einmal mehr um die langfristige Sicherheit, 
sondern um grundlegende Perspektiven gesellschaftlicher Entwicklung: 
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Wollen wir weiterhin zentrale, hoch effiziente, mit hoher Energiedichte ver-
sehene, aber gleichzeitig riskante Technologien in der Energieerzeugung? 
Oder wollen wir lieber auf dezentrale, oft wenig effiziente, auf geringe 
Energiedichte basierende und in ihren Auswirkungen nicht unbedingt risi-
koarme, aber lokal begrenzte Technologien setzen?

Diese Ausgangslage bestimmt die Bedingungen für eine künftige Lö-
sung der Frage nach der Entsorgung hochradioaktiver Abfälle. Das Thema 
„Endlagerung“ ist emotional hoch besetzt; es löst bei vielen Menschen 
Ängste aus. Dazu einige empirische Ergebnisse:

–– Bei allen Befragungen belegt die nukleare Endlagerlösung Spitzenplätze 
in der öffentlichen Wahrnehmung von Bedrohlichkeit. Das ist weltweit 
so, interessanterweise auch in Finnland, wo das Problem der Endlage-
rung trotz dieser öffentlichen Besorgnis politisch weitgehend gelöst wer-
den konnte.

–– Die Komplexität dieses Sachverhalts wird deutlich, wenn man die Ergeb-
nisse einer repräsentativen Umfrage aus den Jahren 2001 und 2002 be-
trachtet: Während zum Zeitpunkt des Surveys circa 65 % der Befragten 
davon ausgingen, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre ein Endlager 
für hochradioaktive Abfälle zur Verfügung stehen wird, lehnten gleich-
zeitig 81 % der Befragten ein Endlager in ihrer unmittelbaren Wohnum-
gebung ab. Dieses klassische NIMBY-Syndrom („Not in my backyard!“) 
ist ein Kennzeichen von Standortfindungsprozessen für großtechnolo-
gische und risikobezogene Anlagen. Die Notwendigkeit der Technologie 
wird im Prinzip bejaht, jedoch möglichst weit weg vom eigenen Wohn-
ort.

–– Bei Untersuchungen zur Stakeholder-Mobilisierung gibt es weltweite 
Unterschiede, aus denen man viel lernen kann. Einige Länder wie Finn-
land, Schweden und die Schweiz haben Fortschritte bei der Lösung der 
Endlagerung gemacht. Eine institutionell befriedigende und für die 
meisten Menschen tolerierbare Lösung ist bei richtiger Vorgehensweise 
nicht unmöglich. Es ist aber nicht einfach, ein Verfahren zu finden, das 
auf Akzeptanz stoßen wird. Es gibt auch niemals eine Garantie für ein 
Gelingen. Nur: Wenn man es falsch macht, gibt es die Garantie, dass 
man scheitert.

Warum ist die Risikowahrnehmung der nuklearen Endlagerung so emotio-
nal hoch geladen? Aus psychologischer Sicht sind die Risiken der nuklearen 
Stromerzeugung insgesamt aber auch der Endlagerung in der Wahrneh-
mung der Bevölkerung dem semantischen Muster „Schwert des Damokles“ 
zuzuordnen. Semantische Muster haben ähnliche Funktionen wie Schubla-
den in einem Aktenschrank. Wenn man mit einem neuen Risiko konfron-
tiert wird oder wenn man eine neue Information zum Risiko aufgenommen 
hat, versuchen Menschen in der Regel, diese neuen Informationen in eine 
der bestehenden Schubladen einzuordnen.

1 Zusammenfassung
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Darunter fällt auch das Muster des Damokles-Schwertes. Dabei geht es 
um technische Risiken, bei denen, unabhängig davon, ob diese Zuschrei-
bung gerechtfertigt ist oder nicht, ein hohes Schadenspotential mit einer 
sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit verbunden wird. Die stochasti-
sche Natur eines solchen Ereignisses macht eine Voraussage über den Zeit-
punkt des Eintritts unmöglich. Folglich kann das Ereignis in der Theorie zu 
jedem Zeitpunkt eintreten, wenn auch mit jeweils extrem geringer Wahr-
scheinlichkeit. Wenn wir uns jedoch im Bereich der Wahrnehmung von 
seltenen Zufallsereignissen befinden, spielt die Wahrscheinlichkeit eine ge-
ringe Rolle: Die Zufälligkeit des Ereignisses ist der eigentliche Risikofak-
tor. Die Vorstellung, das Ereignis könne zu jedem beliebigen Zeitpunkt die 
betroffene Bevölkerung treffen, erzeugt das Gefühl von Bedrohtheit und 
Machtlosigkeit. Instinktiv können die meisten Menschen mental (ob real 
mag hier dahin gestellt bleiben) besser mit Gefahren fertig werden, wenn sie 
darauf vorbereitet und darauf eingestellt sind.

Dazu kommt noch die schleichende Gefahr der Radioaktivität, die man 
nicht sinnlich wahrnehmen kann. Damit sind wir bei einem zweiten se-
mantischen Muster, das häufig angstauslösend wirkt. Im Rahmen dieses 
Risikomusters nehmen Menschen zu Recht an, dass wissenschaftliche Stu-
dien schleichende Gefahren frühzeitig entdecken und Kausalbeziehungen 
zwischen Aktivitäten oder Ereignissen und deren latente Wirkungen auf-
decken können.

Im Falle des semantischen Musters „Schleichende Gefahr“ sind die be-
troffenen Menschen auf Informationen durch Dritte angewiesen. Sie kön-
nen die Gefahren in der Regel nicht sinnlich wahrnehmen, noch die Be-
hauptungen der sich häufig widersprechenden Experten nachprüfen. 
Bewerten Laien diese Risiken, dann stoßen sie auf eine Schlüsselfrage: Ver-
traue ich den Institutionen, die mir dazu die notwendigen Informationen 
geben, ja oder nein? Ist die subjektive Einschätzung negativ, dann wird 
kompromisslos ein Nullrisiko gefordert. Denn wer bei der Bewertung sol-
cher Risiken auf Informationen durch Dritte angewiesen ist, diesem Drit-
ten aber nicht vertraut, der lässt sich auf keine Kosten-Nutzen-Bilanz ein, 
sondern fordert die Nullbelastung. Ist er dagegen unentschieden, ob er ver-
trauen kann oder nicht, dann werden periphere Merkmale besonders wich-
tig, Merkmale, die mit der Entscheidungslage sachlich nicht verknüpft sind. 
Der Laie hat aber keine andere Möglichkeit, als Vertrauen nach peripheren 
Merkmalen zu verteilen, denn er kann das Risiko, durch radioaktive Strah-
lung zu Schaden zu kommen, nicht selbst untersuchen. Er muss irgendeiner 
Seite trauen oder gar nicht trauen.

Diese Muster sind tief in unbewusste Bewertungsprozesse der Wahr-
nehmung eingebunden. Sie lassen sich nur dann überwinden, wenn die 
Menschen diese Wahrnehmungsmuster selbst begreifen lernen und de-
ren Wirkung als unbewusste Bewertungsmaßstäbe der eigenen Urteilsfin-
dung erkennen können. Risikokommunikation kann sich daher nicht auf 



� 31﻿

die Vermittlung der wissenschaftlichen Einsichten über Risiken beschrän-
ken, sondern muss auch die Mechanismen der Risikowahrnehmung plas-
tisch vermitteln.

Selbst wenn man, wie dies in jüngster Zeit zunehmend geschieht, in ei-
nen intensiven Risikodialog eintritt, ist damit die Konfliktsituation keines-
wegs aufgelöst. Die Schaffung einer Kommunikationsbasis ist vielmehr die 
Voraussetzung, aber keineswegs die hinreichende Bedingung dafür, dass es 
zu einer allgemein akzeptierten Lösung kommen kann. Im Prinzip lassen 
sich aufgrund der gegebenen Verhältnisse drei prinzipielle Vorgehenswei-
sen zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle skizzieren:

Im Top-Down-Ansatz haben die durch die demokratische Gesellschafts-
ordnung gewählten Staatsvertreter die alleinige Entscheidungsbefugnis 
inne. Kraft ihres Amtes entscheiden sie zum Wohle des Volkes. Eine aktive 
Beteiligung der Bürger ist hierbei, wenn überhaupt, nur sehr restriktiv vor-
gesehen. Allerdings beruht auch diese Lösung auf einer transparenten und 
den Bürger einbeziehenden Risikokommunikation. Die Bürger dürfen ihre 
Meinung in Anhörungen oder Erörterungsterminen einbringen, jedoch 
gibt es keine Garantie auf Einflussnahme in der finalen Entscheidungs-
findung. Die Entscheidungsträger müssen auch nachweisen, dass alle Ein-
wände ordnungsgemäß behandelt wurden. Dann aber liegt es in den Hän-
den der Entscheidungsträger, eine Entscheidung unter Offenlegung der Ar-
gumente für und wider zu treffen.

In einer Muddling-Through-Strategie, einer pragmatischen Mischung 
aus Top-Down- und Bottom-up-Ansatz, kann man sich auf die im po-
litischen Meinungsprozess gewachsenen Minimalkonsense (Muddling 
Through) verlassen. Als legitim werden nur solche Entscheidungsoptio-
nen angesehen, die den geringsten Widerstand in der Gesellschaft hervor-
rufen. Gesellschaftliche Gruppen nehmen in dieser Steuerungsvariante in-
soweit auf den Prozess der Willens- und Entscheidungsbildung Einfluss, 
wie sie anschlussfähige, d. h. dem Sprachcode und dem Verarbeitungsstil 
des politischen Steuerungssystems angepasste, Vorschläge liefern und öf-
fentlichen Druck mobilisieren. In der Politik setzt sich dann der Vorschlag 
durch, der sich im Wettstreit der Vorschläge am besten behauptet, d. h. der 
für die politischen Entscheidungsträger die geringsten Einbußen an Unter-
stützung durch Interessengruppen mit sich bringt. Die bisherige Auseinan-
dersetzung um die Endlagerung scheint weitgehend einem solchen Mudd-
ling Through zu entsprechen.

Die dritte Variante – der Bottom-up-Ansatz zur diskursiven Standort-
bestimmung – setzt auf eine diskursive Lösung und auf den Versuch ei-
ner fairen Aushandlung der Standortfindung zwischen den beteiligten 
Gruppen. Diskursive Verfahren erheben den Anspruch, rationalere (im 
Sinne eines diskursiven Vernunftverständnisses), gerechtere (im Sinne 
eines verhandlungsbasierten Gerechtigkeitsverständnisses) und kompe-
tentere Lösungen von Problemen zu ermöglichen. Gleichgültig welche 
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Ansprüche man im Einzelnen mit diskursiven Prozessen verbindet: Sie 
müssen nach bestimmten Regeln strukturiert sein, um ihre Leistungsfä-
higkeit zu gewährleisten, um etwa konstruktive Problemlösungen sachge-
recht und fair bereitzustellen und mehrere Entscheidungsoptionen offen 
zu halten, und um strategische Verhaltensweisen der Teilnehmer so weit 
wie möglich zu verhindern. Im Prinzip ist die Legitimation von kollektiv 
verbindlichen Normen an drei Bedingungen geknüpft: Zustimmung al-
ler Beteiligten, substanzielle Begründung der im Diskurs gemachten Aus-
sagen sowie angemessener Ausgleich von negativ betroffenen Interessen 
und Werten.

Wie ließe sich eine sinnvolle Kombination aus bottom up und top down 
realisieren? Das gesamte Auswahlverfahren muss transparent und nach-
vollziehbar sein (Kriterium der effektiven Risikokommunikation). Das 
Auswahlverfahren muss gegenüber Nichtbeteiligten als fair (alle beteiligten 
Interessen- und Wertgruppen kommen zu Wort), kompetent (dem Problem 
angemessen und mit der notwendigen Sachkenntnis versehen) und effizient 
(die Mittel bez. Entscheidungskosten sind den Zielen angemessen) erschei-
nen. Die Auswahl selbst muss in ihrem normativen wie kognitiven Gehalt 
nachvollziehbar und intersubjektiv begründbar sein und sollte die pluralen 
Wertvorstellungen der betroffenen Bürger im Sinne eines fairen Konsenses 
oder Kompromisses widerspiegeln.

Wollte man alle diese Forderungen zur Legitimation des Standortaus-
wahlprozesses erfüllen, so dürfte ein einziges politisches Steuerungsin-
strument mit Sicherheit nicht ausreichen. Vielmehr verlangen Entschei-
dungen von so großer Reichweite eine Aneinanderreihung verschiedener 
Steuerungsinstrumente, die jeweils unterschiedliche Teilforderungen ab-
decken.

Um die genannten Grundsätze einzuhalten, müssen mehrere Schritte 
und Komponenten kombiniert werden. Zunächst bedarf es einer wissen-
schaftlich-technischen Übereinkunft über die Eignung von Standortkon-
zepten und über die Kriterien in Form von Schwellenwerten, welche er-
reicht werden müssen, damit ein Standort unter dem Aspekt der Langzeit-
verantwortung als geeignet gelten kann. Diese Kriterien müssen festgelegt 
werden, bevor die Ergebnisse der Eignungsprüfung vorliegen. Das sollte 
auf der Grundlage von konsensorientierten Methoden der wissenschaftli-
chen Prüfung erfolgen, die unabhängig, sachbezogen und transparent an-
gewandt werden müssen. Um das zu institutionalisieren, braucht man eine 
neutrale Plattform unter professioneller Führung, bei der Wissenschaftler 
auf nationaler Ebene unter Einbeziehung internationaler Experten (das er-
höht die unverzichtbare Glaubwürdigkeit) zusammenkommen, mit dem 
Ziel, den hier geforderten Wissenskonsens herbeizuführen. Um auch ge-
genüber der Öffentlichkeit zu dokumentieren, dass hier keine einseitige 
Auswahl der Experten stattfindet, kann man ein Nominierungsrecht von 
Stakeholdern vorsehen.
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Zum zweiten benötigt man einen fairen Ausgleich für die Übernahme 
von Unsicherheiten. Ziel ist es hier, eine robuste, allseits akzeptierte Lösung 
zu finden, um vorausschauend mit Unsicherheiten umzugehen. Verfahren, 
wie die Mediation oder die Einrichtung eines Runden Tisches mit Stake-
holdern können zu einem als gerecht empfundenen Ausgleich von Unsi-
cherheitsfolgen führen. Hier ist es besonders wichtig, die Unsicherheiten, 
vor allem die über die Langzeiteffekte, nicht zu verschweigen, sondern of-
fen anzusprechen und Ausgleichsmöglichkeiten zu schaffen, indem man 
gleichzeitig etwas für die Wirtschaftsförderung oder für die Standortent-
wicklung tut. Dabei geht es nicht um „Ablasshandel“ oder eine korrumpie-
rende Bezahlung von Risikoübernahme, sondern um auch in anderen Le-
bensbereichen übliche Formen des sozialen Ausgleichs: Diejenigen, die un-
sichere Folgen und Belastungen in Zukunft für die Allgemeinheit tragen 
sollen, sollen dafür auch von der Gemeinschaft anerkannt bzw. unterstützt 
werden. Dieses Vorgehen zeigt, dass die Übernahme von Unsicherheit res-
pektiert und honoriert wird. Man kann nicht verlangen, dass die Unsicher-
heit schweigend „geschluckt“ wird. Dafür sind neutrale Dialogforen mit 
den von den Folgen betroffenen Gruppen am besten geeignet. Am Beispiel 
Schwedens lässt sich lernen, dass diese Foren möglichst lokal besetzt sein 
sollten. Experten werden dabei als Wissensquellen und Auskunftspersonen 
fallweise hinzugezogen.

Dann folgt der dritte und letzte Bestandteil einer diskursiven Lösung: 
ein Forum zur gesellschaftlichen Orientierung über künftige Energiever-
sorgung und postindustrielle Lebensstile. Die Debatte um Endlagerung 
ist mehr als eine Debatte um Abfallbehandlung, es geht vielmehr um die 
Frage: Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie kann das Thema Endlage-
rung in einen konstruktiven Entwurf künftiger Lebensstile und Lebensbe-
dingungen eingeordnet werden? Hier könnten diskursorientierte Metho-
den wie Bürgerforen, Runde Tische oder Konsensuskonferenzen, die sich in 
anderen Ländern teilweise gut bewährt haben, zum Einsatz kommen.

Die Reduzierung der Komplexität mithilfe eines Konsenses in der Wis-
senschaft über das beste Auswahlverfahren, die Bewältigung der Unsicher-
heit durch faire Angebote an diejenigen, die unter den Folgen der Unsicher-
heit werden leben müssen, und die Behandlung der Ambiguität durch einen 
offenen und ehrlich geführten Zieldiskurs über die Zukunft der Energie-
versorgung sind die Stichworte, die am Anfang einer neuen Initiative zur 
Lösung der Frage nach der verantwortlichen Entsorgung hochradioaktiver 
Abfälle stehen müssen. Nicht zuletzt ist ein gesellschaftlicher Diskurs über 
die Frage erforderlich, wie wir als rohstoffarmes Land in Zukunft bestehen 
können.

1 Zusammenfassung



2	 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

2.1	 Ethische Grundlagen

(1)	 Verpflichtungen gegenüber künftigen Generationen gelten prinzi-
piell unbefristet. Entsorgungsstrategien für radioaktive Abfälle sind 
gleichwohl für befristete Zeiträume zu entwickeln.

Verpflichtungen, die den Akteuren eine umsichtige Entsorgung radio-
aktiver Abfälle auferlegen, gelten prinzipiell unbefristet und bestehen – 
wenn auch in ihrer Verbindlichkeit graduell abnehmend – auch gegen-
über den Angehörigen ferner Generationen. Die bei der Entwicklung von 
Entsorgungsstrategien einzubeziehenden komplexen Verläufe (die „Fol-
genräume“) sind gleichwohl aus rationalen Erfordernissen der Planung 
und aus Gründen der Effizienz zeitlich zu befristen. Eine solche Befris-
tung sollte sich am voraussehbaren künftigen Wirkungspotential der Fol-
gen orientieren, und damit am relativen, mit den Phasen des Zerfalls-
Prozesses und der gewählten Entsorgungsstrategie variierenden Gefähr-
dungspotential der Lagerinventare und möglicher Expositionen in der 
Biosphäre.

(2)	 Die jetzige Generation als primäre Nutznießerin der Kernenergie hat 
die Verpflichtung, die Lösung des Entsorgungsproblems einzuleiten. 
Die Forderung nach einer unverzüglichen Entsorgung hochradioak-
tiver Abfälle bürdet der jetzigen Generation jedoch nicht zu recht-
fertigende Lasten auf.

Die Inanspruchnahme moralischer Prinzipien, die den Angehörigen der 
gegenwärtigen Generation als Verursacher- und Nutznießergemeinschaft 
die vollständige Entsorgung auferlegen, ist aus ethischer Sicht keines-
wegs selbstverständlich. Sofern und solange nach belastbaren Prognosen 
über Generationen- oder Gemeinschaftsgrenzen verlässliche Tauschver-
hältnisse organisiert werden könnten und dieses nicht zu Lasten Dritter 
ginge, wäre etwa eine Übertragung der „Entsorgungsverantwortung“ ge-
gen einen zwangsfrei akzeptierten Ausgleich ethisch unbedenklich. Die 
Forderung nach der Unverzüglichkeit einer Problemlösung ist keinesfalls 
selbstverständlich und bedarf der Rechtfertigung. Ist es wahrscheinlich, 
dass eine künftige Generation, mit der wir in kontrollierbarer Interak-
tion stehen, über „bessere“ Entsorgungsstrategien verfügt, kann es gar ge-
boten sein, diese Option zu ergreifen. Gerechtigkeitserwägungen erlegen 
dann allerdings dem Verursacher eine Pflicht zur angemessenen Kom-
pensation auf. Dasselbe gilt auch, mutatis mutandis, für internationale 
Austauschbeziehungen: Für eine angemessene Wahrnehmung der Lang-
zeitverpflichtung sind nicht die – angesichts der in Frage stehenden Zeit-
räume ohnehin eher historisch kontingent erscheinenden – Nationen-
grenzen, sondern die Verfügbarkeit von Kompetenzen und Ressourcen 
die relevanten Größen.



� 35﻿

(3)	 Legitimierende Verfahren zur Lösung der Endlagerfrage sind so zu 
gestalten, dass sie allen in gleichem Maße gerecht werden und ins-
besondere auch die Ansprüche künftiger Generationen angemessen 
miteinbeziehen.

Eine Ausgestaltung der legitimierenden Prozeduren, die auch auf die kon-
fliktrelevanten Ansprüche und die Orts- und Sachkunde der gegenwär-
tig Lebenden reagiert, ist wünschenswert, muss aber mit den Verpflich-
tungen gegenüber den nicht an den Beratungen Beteiligten, insbesondere 
den Angehörigen zukünftiger Generationen, abgewogen werden. Maßstab 
für die Entscheidung darf daher nicht allein die prozedural hergestellte 
faktische Zustimmung von Angehörigen der gegenwärtigen Generationen 
sein. Die Entscheidung muss vielmehr auch im Sinne einer rational 
dargelegten, universalistisch geführten Begründung akzeptabel sein. In 
der öffentlichen Debatte sind diejenigen, für die eine Beteiligung nicht 
möglich ist oder für die es keine Anreize gibt, sich für ihre Ansprüche zu 
engagieren, advokatorisch zu vertreten. Die Verantwortung dafür ist legiti-
miert zu übertragen und darf nicht durch einzelne Interessenvertreter oder 
Interessengruppen einfach für sich reklamiert werden.

(4)	 Eine grundsätzliche Zurückweisung aller Lösungsvorschläge für die 
Entsorgung hochradioaktiver Abfälle ist nicht mit der Verpflichtung 
gegenüber zukünftigen Generationen verträglich.

Die Entsorgung radioaktiver Abfälle ist eine kollektive, gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe. Daraus ergibt sich nicht nur die Sorgfaltspflicht, unterbreitete 
Vorschläge daraufhin zu prüfen, ob sie im Sinne der Verpflichtung aussichts-
reich sind, sondern auch die Verpflichtung, sich konstruktiv an der Entwick-
lung geeigneter Vorschläge zu beteiligen bzw. Strukturen zu bilden oder zu 
fördern, die eine solche Beteiligung ermöglichen. Das Vetorecht derer, die 
mit der mangelnden Eignung eines vorgeschlagenen Standortes oder auch 
mit der Untauglichkeit des Entsorgungskonzepts an sich argumentieren, ist 
an die Erwartung geknüpft, sich an der Entwicklung alternativer Vorschläge 
konstruktiv zu beteiligen. Aussichtsreiche Projekte und Prozesse, die auf die 
Entwicklung alternativer Vorschläge zielen, sind mit den erforderlichen Res-
sourcen zu unterstützen. Eine grundsätzliche Ablehnung aller Vorschläge ig-
noriert die Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen.

(5)	 Die Instrumentalisierung künftiger Generationen für Argumente ge-
gen längere Laufzeiten von Kernkraftwerken ist unzulässig.

Es besteht gegenüber den Angehörigen künftiger Generationen eine Ver-
pflichtung zur Entsorgung der bereits vorhandenen radioaktiven Abfälle. Die 
im Falle einer Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken zusätzlich anfal-
lenden Mengen wären zu gering, als dass sie auf die Wahl der Entsorgungs-
strategien wesentlichen Einfluss nehmen könnten. Die in Frage stehenden 
Verlängerungszeiträume sind angesichts der für die Endlagerung ohnehin zu 
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erwartenden langen Fristen ohne Bedeutung. Es wäre daher nicht zulässig, 
die Interessen künftiger Generationen zu instrumentalisieren, um auf Ent-
scheidungen über die Laufzeiten von Kernkraftwerken steuernd einzuwirken.

2.2	 Sicherheitsanforderungen und -ziele

(6)	 Die umsichtige Entsorgung radioaktiver Abfälle setzt die Entwicklung 
einer angemessenen Gesamtstrategie hinsichtlich der Sicherheit und 
des Gesundheits- und Umweltschutzes voraus. Das Grundgesetz und 
das Atomgesetz geben einen klaren gesetzlichen Rahmen für eine 
bestmögliche Gefahrenabwehr und Risikovorsorge.

Die umsichtige Entsorgung radioaktiver Abfälle setzt die Entwicklung ei-
ner angemessenen Gesamtstrategie voraus, die alle einschlägigen techni-
schen Bedingungen und Optionen einbezieht und auf der Grundlage schon 
getroffener Entscheidungen den Erfordernissen der technischen, sozialen 
und politischen Umsetzbarkeit genügt. Sowohl das deutsche Grundgesetz 
als auch das Atomgesetz geben hierfür einen eindeutigen normativen Rah-
men, indem sie jede Lösung an die gesetzliche Forderung der bestmöglichen 
Gefahrenabwehr und Risikovorsorge binden. Allerdings wird dabei der Le-
gislative und der Exekutive ein breiter Ermessensspielraum zugestanden.
    Die Sicherheit eines Endlagers ist das Ergebnis einer Kombination geolo-
gischer und technisch hergestellter Barrieren an einem bestimmten Stand-
ort. Aufbauend auf dem internationalen Konsens hinsichtlich der herausge-
hobenen Bedeutung der geologischen Barrieren lässt sich sicher behaupten, 
dass die besten geologischen Barrieren ausgewählt und mit den besten tech-
nischen Barrieren verbunden werden sollen. Diese Kombination muss darum 
allerdings noch nicht notwendigerweise auch das höchste Maß an Sicherheit 
gewährleisten. So könnten etwa die Beschaffenheit des Wirtsgesteins und die 
lokalen geophysikalischen Bedingungen als limitierender Faktor für den Zu-
gewinn an Sicherheit durch die technischen Barrieren wirken. Letztendlich 
ausschlaggebend muss die Sicherheit des Gesamtsystems sein.

(7)	 Für die Beurteilung der langfristigen Sicherheit ist von Szenarien aus-
zugehen, die auf der Beurteilung natürlicher Entwicklungen hinsicht-
lich des Potentials für einen Schadstofftransport durch Wirtsgesteine 
und Deckgebirge sowie potentielle radiologische Expositionen in die 
Biosphäre beruhen.

Die Bewertung der Strategien muss auf der Grundlage von Kriterien erfolgen, 
die die kurzfristigen wie die langfristigen Folgen für die Umwelt berücksichti-
gen und den Sicherheits- und Schutz-Bedürfnissen der Gegenwärtigen ebenso 
gerecht werden wie denen der Angehörigen künftiger Generationen. Für die 
Beurteilung der langfristigen Sicherheit sind Szenarien über natürlich indu-
zierte Verläufe zu Grunde zu legen. Es ist zu untersuchen, in wie weit diese ei-
nen allmählichen Transport radioaktiver Substanzen durch geologische Wirts-
gesteine und Deckgebirge herbeiführen können und daher mit dem Risiko ei-
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ner Freisetzung in die Biosphäre und den entsprechenden Risiken für den 
Menschen bei Strahlenexpositionen an der Oberfläche oder bei unbeabsichtig-
tem Eindringen verbunden sind. Ferner muss Unterkritikalität des ins Endla-
ger eingebrachten bestrahlten Brennstoffs und radioaktiven Abfalls gewährleis-
tet werden; die entsprechenden Nachweise scheinen unproblematisch zu sein.

(8)	 Die menschlichen Fähigkeiten, Prognosen über zukünftige Entwick-
lungen geologischer oder anthropogener Systeme über extrem lange 
Zeiträume zu entwickeln, sind begrenzt.

Zu den ethischen Grundlagen gehört auch die Einsicht, dass die Einbezie-
hung ferner Gefahrenpotentiale, insbesondere der mit einer möglichen Frei-
setzung radioaktiver Substanzen verbundenen Risiken für den Menschen, 
aus planerischen Erfordernissen zeitlich zu befristen ist. In den bisherigen 
Debatten finden sich solche Fristsetzungen oft begründet mit dem Rück-
gang der Radiotoxizität über die Zeit hinweg. Die in den bisherigen Debat-
ten angeführten Größenordnungen von 100.000 bis zu einer Million Jah-
ren orientieren sich dabei meist an der Radiotoxizität natürlicher Uranerz-
Vorkommen. Dem Vergleich liegt zu Grunde, dass bei diesem Zeitrahmen 
dieses Maß von den eingelagerten radioaktiven Abfällen unterschritten 
werden wird. Die menschliche Fähigkeit, Prognosen über die Entwicklung 
geogener oder anthropogener Systeme über sehr lange Zeiträume zu ent-
wickeln, sind indes begrenzt. Modellrechnungen, die z. B. den Einschluss 
von Abfällen oder die Migration von Radionukliden in die Biosphäre be-
schreiben, werden zunehmend bedeutungslos, da die zugrunde liegenden 
Annahmen mit länger werdenden Prognosezeiträumen zunehmend ihre 
Rechtfertigung verlieren. Zwar lassen sich prinzipiell Anhaltspunkte für 
die weitere Entwicklung einer Verlaufskurve gewinnen, indem man den 
möglichen Verlauf über das Ende des vorhersehbaren Zeitrahmens hinaus 
extrapoliert. Demgegenüber steht aber die abnehmende Verlässlichkeit der 
Informationen, die aus solchen Berechnungen gewonnen werden können.

(9)	 Der Zeitrahmen von einer Million Jahren für die Beurteilung der Lang-
zeitsicherheit hochradioaktiver Abfälle erscheint als ein angemesse-
ner Kompromiss zwischen den ethisch begründeten Forderungen nach 
Langzeitverantwortung und den Grenzen der praktischen Vernunft.

Der vielfach angeführte, insbesondere auch vom Bundesministerium für 
Umwelt (BMU) propagierte Zeitrahmen von einer Million Jahren ist mit 
der Fähigkeit begründet, Lagerstätten in einer geologischen Umgebung 
ausmachen zu können, von der nach aktuellem geowissenschaftlichen 
Kenntnisstand der Fortbestand ihrer günstigen Eigenschaften über einen 
Zeitraum dieser Größenordnung angenommen werden darf. Dieser Ansatz 
erscheint als ein vernünftiger Kompromiss zwischen den ethisch begrün-
deten Forderungen auf der einen, und der Einsicht in die Beschränktheit 
der praktischen Fähigkeiten auf der anderen Seite.

2 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
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(10)	 Der Vorschlag, die Referenzdosis in Deutschland auf 10 μSv (0,01 mSv) 
festzusetzen, ist aus strahlenbiologischer Sicht abzulehnen; er weicht 
zudem stark vom internationalen Konsens von 10o μSv (0,1 mSv) pro 
Jahr ab.

Der vorgeschlagene Richtwert einer effektiven Dosis von 10 µSv (0,01 mSv) 
pro Jahr für Lagerstätten wärmeerzeugender radioaktiver Abfälle während 
der Nachbetriebs-Phase sollte neu überdacht werden. Eine solche Strah-
lendosis stellt weniger als ein Prozent der durchschnittlichen Strahlendo-
sis dar, die aus natürlichen Quellen (in Deutschland und vielen anderen Re-
gionen weltweit) stammt und liegt damit weit im Schwankungsbereich der 
Expositionen aus natürlichen Quellen. Eine solche Strahlendosis ist um den 
Faktor 10 geringer als der international übliche Wert von 100 µSv (0,1 mSv) 
für wenig wahrscheinliche Situationen der Nachbetriebs-Phase. Die ICRP 
nennt die Dosis von 10 µSv (0,01 mSv) eine „triviale“ Dosis.

(11)	 Untersuchungen über die Langzeitsicherheit sollten sich vorwiegend 
auf Radionuklide konzentrieren, die für die potentielle Strahlenex-
position von Menschen von besonderer Relevanz sind.

Anhand von Modellen lässt sich abschätzen, dass einige Radionuklide, die 
als leicht wasserlösliche Ionen vorliegen, für die Strahlenexposition der 
Menschen von besonderer Relevanz sind. Weitere Untersuchungen sollten 
sich besonders den Fragen widmen, wie 129I, 14C und 36Cl im Lager festge-
halten werden können, und erforschen, wie die Migration dieser Radionuk-
lide besser verstanden und modelliert werden kann.

2.3	 Entsorgungsprogramm und zeitlicher Ablauf

(12)	 Es besteht eine hohe Evidenz für die technische Umsetzbarkeit eini-
ger bereits entwickelter Konzepte für die Endlagerung.

Die entwickelten Konzepte für eine Entsorgung hochradioaktiver Abfälle, 
die den Sicherheits- und Schutz-Bedürfnissen der gegenwärtig Lebenden 
ebenso gerecht wird wie denen der Angehörigen künftiger Generationen, 
erscheinen prinzipiell als technisch umsetzbar. Umsetzungsstrategien müs-
sen folgende Aspekte einbeziehen:

(1)	 Unterscheidungen zwischen solchen radioaktiven Materialien, die als 
Abfall, und solchen, die als Ressource behandelt werden sollen;

(2)	 eine Entscheidung, radioaktive Abfälle zu konzentrieren, in geeigneter 
Weise einzuschließen und sie in tiefengeologischen Formationen zu de-
ponieren;

(3)	 Unabhängigkeit von aktiven Maßnahmen nach Verschluss der Lager-
stätten;

(4)	 einen expliziten, gut abgestimmten Zeitplan für die Durchführung ei-
nes Entsorgungsprogramms.
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(13)	 Die Entwicklung eines Rahmenprogramms und eines Zeitplans für 
Deutschland wird empfohlen. Das Programm sollte so gestaltet wer-
den, dass eine realistische Chance für sein Fortbestehen auch über 
Regierungswechsel hinweg besteht.

Da es in Deutschland insbesondere an einem abgestimmten Rahmenpro-
gramm und Zeitplan mangelt, ist die Entwicklung eines Programms zu emp-
fehlen, das explizit die Prinzipien aufführt, die dem Konzept zugrunde lie-
gen, die Optionen zur Umsetzung dieser Prinzipien vollständig erfasst, einen 
Ablauf festlegt, der bestimmt, welche Zeiträume der Forschung zur Verfü-
gung gestellt werden müssen, wann zwischen alternativen Optionen eine ver-
bindliche Auswahl getroffen werden muss, und der das Verfahren zur Stand-
ortbestimmung im Rahmen der bestehenden rechtlichen Regelungen struk-
turiert (vgl. hierzu die Entscheidungspfade in Abschnitt A 2.8). Ein solches 
zeitlich gegliedertes Programm entspräche der vorgeschlagenen EU-Richtli-
nie zum Umgang mit abgebrannten Brennstoffen und radioaktiven Abfällen.

Ein umfassendes Programm würde einen Anreiz schaffen für die Aus-
bildung eines systematischen und koordinierten Entsorgungs-Ansatzes. Er 
könnte zur erhöhten Transparenz des politischen Entscheidungshandelns 
beitragen, eine Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Entscheidungsvorbe-
reitung unterstützen und damit insgesamt zur Verbesserung der faktischen 
Akzeptanz wie der ethischen Akzeptabilität beitragen.

(14)	 Es muss klargestellt werden, auf welcher wissenschaftlich-techni-
schen Grundlage, auf welcher Faktenbasis, mit welchem Verfahren 
und durch welche Institutionen die Entscheidungen getroffen wer-
den sollen.

Für jede im Programm vorzusehende Entscheidung ist offenzulegen, auf 
welcher wissenschaftlich-technischen Grundlage und Faktenbasis (z. B. Er-
gebnisse der Standorterkundung, der konzeptionell-technischen Endlage-
rentwicklung und der Sicherheitsbewertung, Inhalt des Genehmigungsver-
fahrens), mit welchem Verfahren und durch welchen Entscheidungsträger 
Entscheidungen getroffen werden sollen.

(15)	 Das Rahmenprogramm sollte die Entsorgungsstrategie, das Verfah-
ren und den Zeitplan für die Standortauswahl enthalten. Es sollte 
auch klarstellen, welche Entscheidungen schon getroffen und wel-
che Maßnahmen schon ergriffen worden sind und welche davon ggf. 
als reversibel zu betrachten sind.

Das Rahmenprogramm sollte explizit die bereits ergriffenen Maßnahmen 
und getroffenen Entscheidungen aufführen und kennzeichnen, welche davon 
als potentiell revidierbar zu betrachten sind und unter welchen Bedingungen 
eine Revision möglich wäre. Nach Einschätzung der Autoren führen die bis-
her in Deutschland getroffenen Entscheidungen zu wohlbestimmten Mengen 
radioaktiver Abfälle, die zur Entsorgung anstehen. Die sich ändernde Poli-
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tik zur Wiederaufbereitung abgebrannter Brennstoffe hat dazu geführt, dass 
sowohl verglaste hochradioaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung als 
auch abgebrannte Brennstoffe auf ihre Entsorgung warten. Die abgebrann-
ten Brennstoffe sind teils auf dem Reaktorgelände, teils in zentralen Anlagen 
zwischengelagert, in letzteren werden auch die verglasten Abfälle gesammelt. 
Abgebrannte Brennstoffe werden als Abfall eingestuft und sind damit zur 
Entsorgung in tiefengeologischen Formationen ohne aktive Kontrollmaß-
nahmen in der Nachbetriebsphase vorgesehen. Weitere Entsorgungsschritte 
unterliegen den folgenden politischen Vorgaben:

–– den Prinzipien und Forderungen, die in den jüngsten Sicherheitsanfor-
derungen des BMU aufgestellt werden, insbesondere denjenigen, die den 
einschlusswirksamen Gebirgsbereich, die Maßnahmen zur Bergung so-
wie die Entwicklungs- und Optimierungsprozesse bei der Inbetrieb-
nahme des Lagers betreffen;

–– die Strategie, als Lagerstätten bevorzugt steile Steinsalzformationen in 
Aussicht zu nehmen.

(16)	 Eine Entsorgungsstrategie sollte für mögliche positive Anpassungen 
offen sein. Dies gilt auch für mögliche Fortschritte in Forschung und 
Entwicklung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, bei gegebenen geologischen Bedingun-
gen die Aufnahmekapazität einer Lagerstätte zu beeinflussen. Zu diesen 
Möglichkeiten gehört die Veränderung der Abbrandrate, der Abklingzeit im 
Zwischenlager oder des Lagerdesigns zur besseren Ausnutzung des verfügba-
ren Wirtsgesteins. Eine Entsorgungsstrategie sollte entwickelt werden, ohne 
dabei die Verfügbarkeit dieser Optionen zu unterstellen, aber für mögliche 
positive Adaptionen offen gehalten werden. Dies gilt in gleicher Weise für 
mögliche Fortschritte in Forschung und Entwicklung wie etwa die Abtren-
nung und Transmutation, die die an ein Endlager zu stellenden Anforderung 
in Bezug auf Sicherheit und Gefahrenabwehr erheblich reduzieren könnten.

(17)	 Das Rahmenprogramm sollte hinsichtlich der Standortauswahl und 
Errichtung eines Endlagers darauf ausgerichtet sein, die Lösung so 
schnell wie vernünftigerweise erreichbar herbeizuführen.

Das empfohlene Programm für die Standortauswahl und die Errichtung 
einer Endlagerstätte sollte darauf ausgerichtet sein, die Lösung so schnell 
herbeizuführen, wie dies unter Einbeziehung der relevanten technischen, 
rechtlichen und planerischen Gesichtspunkte und der gesellschaftlichen 
und politischen Belange vernünftigerweise vertretbar ist.

Dabei sollten auch neue wissenschaftliche Entwicklungen einbezogen 
werden, die die Anforderungen an ein Endlager ändern könnten. Das Pro-
gramm sollte für unvorhergesehene Ereignisse offen sein und die Möglich-
keit einschließen, dass sich Gorleben als ungeeignet erweisen könnte.
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Es sollten genügend Zeitreserven für gerichtliche Entscheidungen, für 
Partizipation und Kommunikation eingebaut werden. Zeiträume für jeden 
Abschnitt des Partizipationsverfahrens sollten vorab mit den Beteiligten 
vereinbart werden, um eine Strategie der endlosen Verzögerung von Ent-
scheidungen durch einzelne Akteure zu erschweren.

Theoretisch besteht immer die Möglichkeit, dass sich ein anderer Stand-
ort als (noch) besser erweist. Aus praktischen Gründen jedoch ist eine un-
begrenzte Fortsetzung der Standort-Erkundung nicht möglich. Daher kann 
eine Optimierung der Standortauswahl kaum nach absoluten Maßstäben 
angestrebt werden, sondern nur im Rahmen einer Planungsweisung – wie 
auch in seinem klassischen Anwendungsgebiet (dem Strahlenschutz) das 
Minimierungsgebot nicht absolut gilt.

2.4	 Auswahlverfahren, Kriterien

(18)	 Die in der Diskussion in Deutschland zu Tage tretenden Konflikte er-
fordern ein auf Legitimation und Konfliktminderung ausgerichtetes 
Entscheidungsverfahren, das auch die Berücksichtigung tieferliegen-
der Konflikte ermöglicht.

Die Wahl von Gorleben als Endlagerstandort ist in der öffentlichen Diskus-
sion höchst umstritten. Zum einen wird vorgetragen, dass diese Voraus-
wahl überwiegend nach politischen und nicht nach wissenschaftlich-tech-
nischen Kriterien vorgenommen sei, zum anderen wird kritisiert, dass eine 
Eignungsprüfung bei nur einem Standort keine verlässliche Methode dar-
stelle, um einen geeigneten Standort zu finden. Eine Entscheidungsfindung 
ist höchst konfliktbeladen: eine Eingrenzung der Eignungsprüfung auf 
Gorleben nährt den Verdacht, dass nicht objektiv nach einem relativ besten 
Standort gesucht wird, eine Ausdehnung auf andere Standorte wird aller 
Voraussicht nach dort ebenso weitreichende Proteste auslösen. Dieses Di-
lemma erscheint nicht kurzfristig auflösbar und erfordert umso dringen-
der ein auf Legitimation und Konfliktminderung ausgerichtetes Entschei-
dungsverfahren. Entscheidungsprozesse müssen darüber hinaus die tiefer-
liegenden Konflikte um Modernisierung und Lebensstile, energiepolitische 
Weichenstellung und Fragen der Legitimation für die kollektive Entschei-
dungsfindung mit berücksichtigen.

(19)	 Bei den Entscheidungen müssen höchstmögliche Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit sowie Chancen der direkten Beteiligung der Öf-
fentlichkeit ohne Einschränkung der Verantwortlichkeit des Staates 
gewährleistet werden.

Im Rahmen der Entscheidungsfindung und des Auswahlverfahrens ist vor 
allem auf eine höchstmögliche Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 
einzelnen Verfahrensschritte und die konstruktive Beteiligung der Zivil-
gesellschaft zu achten, ohne dabei die klare Verantwortlichkeit der durch 
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das Grundgesetz und Atomgesetz legitimierten Institutionen im Rahmen 
des repräsentativen und föderalen Systems der Bundesrepublik Deutsch-
land einzuschränken. Die Einbindung strukturierter Formen der Beteili-
gung gesellschaftlicher Gruppen und der lokalen Bevölkerung an der Wil-
lensbildung und Entscheidungsvorbereitung steht nicht im Widerspruch zu 
der repräsentativen Demokratie, sondern kann sie ergänzen und bei geeig-
neten Vorgehensweisen bereichern.

(20)	 Es sollten verschiedene Optionen für das Verfahren der Standortsuche 
diskutiert und gegeneinander abgewogen werden.

Prinzipiell kommen folgende Möglichkeiten der Problemlösung, insbeson-
dere der Standortbestimmung in Frage:

(a)	 Auslotung einer gemeinsamen europäischen Lösung,
(b)	Fortsetzung der untertägigen Untersuchungen und Überprüfung des 

Standortes Gorleben nach anerkannten Zielvorgaben für die Eignungs-
fähigkeit,

(c)	 wie (b), aber parallel dazu sofortige Ermittlung und Erkundung weite-
rer Standorte und

(d)	 Aufnahme eines völlig neuen Suchverfahrens, um mehrere möglicher-
weise geeignete Standorte (unter Einschluss oder Ausschluss von Gor-
leben) parallel zu erkunden und relativ zueinander zu bewerten (vgl. er-
gänzend die Darstellungen im Abschnitt A 2.8).

(21)	 Eine gemeinsame europäische Lösung ist nur dann glaubhaft, wenn 
Deutschland auch einen möglichen Standort einbringt.

Eine gemeinsame europäische Lösung ist nur dann glaubhaft und fair 
zu vertreten, wenn Deutschland auch eine Standortoption im eigenen 
Land einbringt. Insofern würde auch diese Lösung eine Standortwahl in 
Deutschland voraussetzen. Damit reduziert sich die Zahl der zu erwägen-
den Möglichkeiten auf drei.

(22)	 Es wäre nicht sinnvoll, auf der Standorterkundung in Gorleben ohne 
Prüfung von Alternativen zu bestehen.

Nachdem die deutsche Bundesregierung bereits entschieden hat, die unter-
irdische Erkundung von Gorleben ohne die Erwägung alternativer Stand-
orte wieder aufzunehmen, scheinen Vorschläge zur Initiierung einer neuen 
Suche politisch fragwürdig. Gleichwohl erscheint es mit Blick auf die ver-
breiteten Akzeptanzmängel sowie dem Anspruch, einen für Deutschland 
besonders geeigneten Standtort zu finden, sinnvoll, weitere Standortopti-
onen mit in die Standortsuche zu integrieren. Zudem haben die Überle-
gungen zur räumlichen und regionalen Entwicklung, die die Auswahl des 
Standortes Gorleben Ende der 1970er Jahre bestimmt haben, inzwischen 
viel von ihrer Überzeugungskraft verloren. Damit stellt sich die Frage einer 
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raumplanerisch angemessenen und umweltgerechten Lösung erneut. Da-
her sollte die Wahl zwischen den drei genannten Möglichkeiten der Pro-
blemlösung (b), (c) und (d) neu eröffnet und unter breiter Beteiligung der 
Öffentlichkeit erörtert werden. Erst im Anschluss an eine organisierte nati-
onale Debatte, die auch um Formen der Internet-Partizipation ergänzt wer-
den könnte, sollte die Frage, welche der Optionen zu ergreifen ist, durch die 
Bundesregierung neu entschieden werden.

(23)	 Die Projektgruppe empfiehlt einen Hybridansatz, der die Weiterer-
kundung des Standorts Gorleben bei gleichzeitiger Untersuchung al-
ternativer Standorte von Übertage vorsieht.

Die Arbeitsgruppe empfiehlt einen Hybridansatz („Gorleben plus“), der fol-
gende Komponenten einschließt:

(a)	 Weitererkundung des Standorts Gorleben, Entwicklung und Bewertung 
von Entsorgungsstrategien für diesen Standort mit dem Ziel abzuklä-
ren, ob er sich als geeignet erweist und den Sicherheitsanforderungen 
und planerischen Erfordernissen genügt.

(b)	gleichzeitig: Untersuchung alternativer Standorte als zusätzliche Ent-
sorgungs-Optionen und Beginn von Erkundungen dieser Standorte von 
Übertage, insbesondere unter Aufnahme der Vorschläge des „Arbeit-
skreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte” (AKEnd) und der durch 
die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe als aussichts-
reich eingestuften Regionen und Standorte.

(c)	 ein präziser bestimmter Zeitpunkt für die prinzipielle Entscheidung, ob 
und ggf. wie die Erkundung am Standort Gorleben und/oder an den al-
ternativen Standorten fortgesetzt werden soll; die Entscheidung sollte 
auf eine Weise vorbereitet und getroffen werden, die sie möglichst ro-
bust macht gegen politische Wechsel.

(d)	 ein Konzept, nach dem alle zuvor ermittelten Ergebnisse und Argu-
mente als auch die wissenschaftlich-technischen Rahmenbedingungen 
an alle Akteure kommuniziert werden können, damit sie sich angemes-
sen an der Debatte und – soweit wie es die rechtlichen Bestimmungen 
vorsehen – am Entscheidungsprozess beteiligen können.

(24)	 Die Empfehlung, den Standort Gorleben zu erkunden und zusätzli-
che Standort-Optionen zu bestimmen, zielt auf die Maximierung der 
Chancen, in den nächsten Jahrzehnten über ein Endlager verfügen 
zu können.

Die Empfehlung, sowohl den Standort Gorleben weiter zu erkunden als 
auch zusätzliche Entsorgungs-Optionen zu bestimmen, zielt vor allem auf 
die Maximierung der Chancen, in den nächsten Jahrzehnten über ein End-
lager für radioaktive Abfälle verfügen zu können. Gorleben nicht zu be-
rücksichtigen würde zum Verlust einer möglichen Standortoption führen, 
ohne dass gewährleistet ist, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein al-
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ternativer Standort gefunden werden kann. Auf alternative Standortoptio-
nen bei der laufenden Standortsuche zu verzichten, würde zu einem erheb-
lichen Zeitverlust (in der Größenordnung einiger Jahrzehnte) führen, falls 
Gorleben in einem späten Stadium des Erkundungsprojekts scheitert. Die 
zeitliche Staffelung der Erkundung ist sicherheitstechnisch durchaus ver-
tretbar, wenn die Zwischenlager entsprechend nachgerüstet werden (vgl. er-
gänzend die Darstellungen im Abschnitt A 2.8).

(25)	 Die parallele Suche spart im Falle des Scheiterns von Gorleben 
nicht nur Zeit ein, sondern erhöht auch die Glaubwürdigkeit des 
Auswahlverfahrens.

Die parallele Suche erhöht auch die Glaubwürdigkeit des Prüfverfahrens 
insgesamt. Gleichwohl ist einzuräumen, dass – insbesondere auf der loka-
len und regionalen Ebene – auch dann die öffentliche Akzeptanz noch zu-
rücksteht hinter derjenigen, die für ein vollständig offenes Suchverfahren 
zu erwarten ist. Dennoch stellt „Gorleben plus“ eine Lösung in Aussicht, die 
zeitnah und ressourcenschonend ist, die für die Meinung der Öffentlichkeit 
und das Engagement der Stakeholder sensibel ist.

(26)	 Die Festlegung der Kriterien für die Standorte sollte in einem trans-
parenten Verfahren unter Einbeziehung eines internationalen „Peer 
Reviews“ vorgenommen werden.

Die Festlegung der Kriterien, um die Eignung oder Nicht-Eignung der 
Standorte festzustellen, wird in einem transparenten Verfahren unter Ein-
beziehung eines internationalen „Peer Reviews“ vorgenommen. Dabei wer-
den in Analogie zum Sachplan in dem Schweizer Verfahren zur Bestim-
mung eines Standortes sicherheitstechnische, geologische und raumplane-
rische Kriterien parallel entwickelt. Kriterien und Schwellenwerte müssen 
so definiert werden, dass sie nicht nur auf Gorleben, sondern auf alle Stand-
orte anwendbar sind.

(27)	 Es sollte festgelegt werden, dass Erkundungen untertage an einem 
anderen Standort unternommen werden, wenn die oberirdischen Er-
kundungen erwarten lassen, dass dieser Standort die Auswahlkrite-
rien eindeutig besser als Gorleben erfüllen könnte.

Aus pragmatischen Gründen sollte das Schwergewicht darauf gelegt wer-
den, einen Standort zu finden, der nach entwickelten Kriterien geeignet ist, 
hochradioaktiven Abfall sicher einzulagern. Optimierungsgesichtspunkte 
sind insbesondere bei der Prüfung der Reservestandorte zur Geltung zu 
bringen. Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, dass unterirdische Er-
kundungen dann an einem der anderen Standorte unternommen werden, 
wenn und falls die Erkundung von Übertage zu dem Ergebnis kommt, dass 
dieser alternative Standort (mit Salz oder einem anderen Wirtsgestein) die 
Auswahlkriterien nachweislich besser erfüllt als Gorleben.
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(28)	 Programme für Forschung und Entwicklung sollten bedarfsgerecht 
gestaltet und regelmäßig überprüft werden, aber hinreichend breit 
und flexibel angelegt sein, damit etwaige Revisionen von Entschei-
dungen nicht ausgeschlossen werden.

Programme für Forschung und Entwicklung sollten in Abstimmung mit 
den aus dem Ablaufplan des Rahmenprogramms ableitbaren Erfordernis-
sen gestaltet und regelmäßig überprüft werden. Sie sollten darauf ausge-
richtet sein, die durch Beschluss bestimmten Programmoptionen zu unter-
stützen, zugleich aber hinreichend breit angelegt und flexibel, um einer Re-
vision getroffener Entscheidungen nicht im Wege zu stehen. Insbesondere 
sollte, um alle in Frage kommenden zusätzlichen Optionen offen zu halten, 
auch die laufende Erforschung der Einlagerung in verfestigtem Ton fortge-
setzt werden.

2.5	 Transparenz, Risikokommunikation, Partizipation

(29)	 Eine umfassende Information der Öffentlichkeit ist zu gewährleisten. 
Zur Unterstützung der erforderlichen Transparenz sollte ein Informa-
tionszentrum eingerichtet werden.

Für einen erfolgreichen Abschluss des Verfahrens ist Transparenz von be-
sonderer Bedeutung. Eine umfassende Information und Kommunikation 
mit der Öffentlichkeit und allen Betroffenen über die bei der Ausgestaltung 
des Endlagers zugrunde gelegten Standards für Sicherheit und Gefahren-
abwehr sind unerlässlich. Alle Aktivitäten der Entscheidungsfindung sol-
len durch ein proaktives und auf Dialog basierendes Kommunikationspro-
gramm begleitet werden. Noch nicht festgelegte Personen erhalten Infor-
mationsangebote, die notwendig sind, um sich selbst ein fundiertes Urteil 
für die Entscheidungsfindung bilden zu können. Insbesondere sollten In-
formationen über die nachfolgenden Aspekte in einer für Laien verständli-
chen Darstellungsform – auch unterstützt durch ein einzurichtendes Infor-
mationszentrum (Kommunikationszentrum) – verfügbar gemacht werden:

–– die geologischen Voraussetzungen des Standortes und ihr Zusammen-
wirken mit der technischen Auslegung des Lagers sowie der verschiede-
nen Barrieren;

–– die anstehenden Verfahrensschritte und ihre zeitliche Abfolge;
–– die Referenzdosiswerte (Richt- und Grenzwerte) für die verschiedenen 

Phasen der Lagerstätte sowie ihre Stellung und Begründung im Gesamt-
system des Strahlenschutzes;

–– Modelle und Methoden für die Abschätzung von Strahlendosen für die 
ausgewählten Freisetzungsszenarien und deren Ergebnisse;

–– Forschung und Entwicklung, die in Deutschland und im Ausland un-
ternommen werden, Entsorgungsoptionen, die international diskutiert 
sowie Strategien, die in anderen Ländern ergriffen wurden und werden.

2 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
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(30)	 Bei der Standortauswahl sollte eine wirksame Partizipation stattfin-
den, ohne die letztgültige Verantwortung des Parlaments und der Ex-
ekutive in Frage zu stellen.

Das Standortauswahl-Verfahren sollte für eine wirksame Partizipation of-
fen sein, ohne die letztgültige Verantwortung der Parlamente und der Ex-
ekutive in Frage zu stellen. Um den Prozess nicht durch Überkomplexität 
zu lähmen, sollten übermäßig schwerfällige Verfahrensordnungen vermie-
den werden, etwa ein auf verschiedene Ebenen gestaffelter Diskurs und eine 
Vielzahl formeller Institutionen.

(31)	 Über Fragen von nationaler Bedeutung sollte eine organisierte öf-
fentliche Debatte vorgesehen werden.

Auf nationaler Ebene sollte, etwa durch die Entsorgungs- und die Strahlen-
schutzkommission oder das Bundesamt für Strahlenschutz, eine öffentliche 
Debatte über die Fragen von nationaler Bedeutung initiiert und organisiert 
werden, ergänzt um neue Formen der Partizipation. Gegenstände der De-
batte sollten v. a. die Entscheidung über Optionen des Auswahlverfahrens, 
die Kriterien für die Standortauswahl, die Auswahl für weitere (untertägige) 
Charakterisierung des Standortes sowie Fragen der Rückholbarkeit sein.

(32)	 Eine weitergehende Mitwirkung von lokalen Vertretern der Zivilge-
sellschaft ist erst dann sinnvoll, wenn Fragen von lokaler Bedeutung 
zur Diskussion stehen.

Eine weitergehende Mitwirkung von lokalen Gruppen der Zivilgesellschaft 
ist erst dann sinnvoll, wenn Fragen von lokaler Bedeutung in Frage stehen. 
Dies gilt für die fortlaufende Bewertung der Untersuchungsergebnisse für 
Gorleben, für die Bewertung der Ergebnisse der Erkundung alternativer 
Standorte von Übertage und für die Entscheidung, ob Gorleben als Stand-
ort geeignet ist oder nicht. Im Falle einer Entscheidung für Gorleben sollte 
auch bei der lokalen und regionalen Umsetzung (hinsichtlich des „wie“) 
eine Bürgerbeteiligung stattfinden. Die Vorschläge, die der AKEnd dazu 
gemacht hat, könnten hier aufgegriffen werden.

(33)	 Bei der parallel zur Erkundung des Standortes Gorleben erfolgenden 
Standortauswahl sollten freiwillige alternative Kandidaten, die ge-
eignet erscheinen, vorrangig betrachtet werden.

In Analogie zu dem in Finnland und Schweden gewählten Verfahren wäre 
die Einbeziehung potentieller freiwillig optierenden Standortgemeinden 
oder regionen wünschenswert. Daher sollten im Standortauswahlverfah-
ren, das parallel zur weiteren Erkundung des Standorts Gorleben durchge-
führt werden sollte, freiwillig optierende alternative Kandidaten, sofern sie 
die für den jeweiligen Stand des Verfahrens anzulegenden Kriterien erfül-
len, vorrangig betrachtet werden.
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2.6	 Institutionen im Verfahren, Expertengruppen

(34)	 Es sollte ein Gremium von Experten mit ausgewiesener wissenschaft-
licher bzw. technischer Kompetenz gebildet werden.

Die Arbeitsgruppe empfiehlt, eine Expertengruppe einzuberufen, deren 
Aufgabe es v. a. ist, die Kriterien für die Eignungsprüfung aufzustellen und 
am Ende der Erkundung eine Empfehlung auszusprechen, ob die Kriterien 
erfüllt sind oder nicht. Da auf diesem Gremium ein hohes Maß an Verant-
wortung ruht und es in einer so konfliktreichen Situation auf hohe Legiti-
mation angewiesen sein wird, ist auf ausgewiesene wissenschaftliche bzw. 
technische Kompetenz, Unabhängigkeit und Ausgewogenheit zu achten. 
Um dies zu gewährleisten, empfiehlt die Arbeitsgruppe:

–– Das Gremium soll bei einer unabhängigen Institution, z. B. bei der Nati-
onalen Akademie der Wissenschaften, angesiedelt sein.

–– Mitglieder können von den einschlägigen Wissenschaftsorganisationen, von 
zivilgesellschaftlichen Gruppen und den Betreibern vorgeschlagen werden.

–– Die Sitzungen des Gremiums sind öffentlich.
–– Das Gremium erhält das Recht und die notwendigen Ressourcen, Gutachten 

einzuholen sowie Hearings abzuhalten, wenn es dies für notwendig ansieht.
–– Die Empfehlungen des Gremiums sind nicht bindend. Allerdings müsste 

der zuständige Entscheidungsträger schon stichhaltige und öffentlich 
nachvollziehbare Argumente vorweisen können, um von dem Votum 
des Gremiums abzuweichen.

(35)	 Auf lokaler Ebene sollte für jeden zur Wahl stehenden Standortkan-
didaten ein Dialogforum als institutionelle Anlaufstelle für die regi-
onale Bevölkerung eingerichtet werden.

Auf lokaler Ebene sollte als eine ergänzende Institution der öffentlichen Par-
tizipation für jeden noch zur Wahl stehenden Standortkandidaten (also auch 
für Gorleben) ein Dialogforum eingerichtet werden. Die lokalen Dialogforen 
sollen als institutionelle Anlaufstelle die wirksame Beteiligung der regiona-
len Bevölkerung erleichtern und in den verschiedenen Phasen des Auswahl-
verfahrens den Zugang zu unabhängigem Sachstandswissen ermöglichen. 
Hierzu könnten die Foren öffentliche Debatten anregen, öffentliche Diskussi-
onsrunden organisieren und den Zugang zu Expertenpools ermöglichen.

2.7	 Behördenorganisation

(36)	 Die Verteilung der Zuständigkeiten der mit der Entsorgung hochra-
dioaktiver Abfälle befassten Behörden und sonstigen Organisationen 
sollte verbessert werden.

Eine verbesserte Verteilung der Zuständigkeiten zwischen allen damit 
befassten Organisationen würde die Chancen zur Durchführung des 
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vorgeschlagenen Programms zur Entsorgung radioaktiver Abfälle er-
heblich erhöhen. Dies würde sowohl dem Gemeinsamen Abkommen 
als auch der vorgeschlagenen EU-Richtlinie zur Entsorgung radioakti-
ver Abfälle entsprechen. Eine klare und deutlich wahrnehmbare Tren-
nung und die Einhaltung des erforderlichen organisatorischen Abstan-
des zwischen Antragsteller und Regulierungsbehörden dürften zu einer 
Verbesserung der Akzeptanz sowie zu einem höheren Vertrauen in das 
Verfahren und die Verfahrensbeteiligten beitragen. Die unterstützende 
Forschung sollte in einer Weise organisiert sein, die die Wirksamkeit 
dieser veränderten Strukturen maximal fördert. In dieser Hinsicht 
dürfte sich die gegenwärtig etablierte Trennung zwischen standort-
spezifischer Forschung und Grundlagenforschung als unangemessen 
erweisen.

(37)	 Als Teil der Reform des institutionellen Rahmens sollte das Bundes-
amt für Strahlenschutz in eine unabhängige Regulierungsbehörde 
umgewandelt werden.

Ein zentrales Anliegen der angeregten Reformen des institutionellen Rah-
mens für die Regulierung und die Durchführung der Entsorgung hoch-
radioaktiver Abfälle ist die Überführung des Bundesamtes für Strahlen-
schutz in eine tatsächlich unabhängige Regulierungsbehörde, die zentrale 
Aufgaben im Bereich der Entsorgung radioaktiver Abfälle, insbesondere 
für die Regulierung, Standortwahl und Aufsicht übernehmen kann. Zu die-
sem Zweck sollte die gegenwärtige Vermischung ihrer verschiedenen Auf-
gaben in der Regulierung und Durchführung zugunsten einer klaren Tren-
nung ihrer Funktionen aufgegeben werden.

(38)	 Der Betrieb des Endlagers könnte einer neuen Bundesoberbehörde, 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts oder einer privatrechtli-
chen Körperschaft, die mit entsprechenden hoheitlichen Befugnis-
sen ausgestattet ist, übertragen werden.

Die Verwaltung des Endlagers könnte einer neuen Agentur auf Bundes-
ebene, oder, in dem vom Atomgesetzes vorgesehenen Rahmen, einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts oder einer privatrechtlichen Körper-
schaft, die mit entsprechenden hoheitlichen Befugnissen ausgestattet ist, 
übertragen werden. In einer solchen Körperschaft könnten die Unterneh-
men, die direkt oder indirekt (über Tochtergesellschaften oder Joint Ven-
tures) die Kernkraftwerke in Deutschland betreiben, und – im Interesse des 
öffentlichen Vertrauens – die Bundesregierung gemeinsam Anteilseigner 
werden. Die Anteilsmehrheit sollte dabei in jedem Falle von der öffentli-
chen Hand gehalten werden.
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2.8	 Entscheidungs-Diagramme

2.8.1	 Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Entscheidungsdiagramme sollen die Rahmenbedingun-
gen für die Entwicklung eines Entsorgungsprogramms (vgl. die Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen in Abschnitt A. 2.3) graphisch illustrieren. 
Die Diagramme sollen eine Übersicht geben (i) über Entscheidungen, die 
in der Vergangenheit schon getroffen wurden und über deren Beibehaltung 
oder Revision heute nachgedacht werden darf (kann), (ii) über die Optio-
nen, die für künftige Entscheidungen offen stehen. Die in die Diagramme 
eingetragenen zeitlichen Angaben beruhen auf den in Abschnitt B. 1.5 aus-
führlich dargelegten und begründeten Abschätzungen.

Die Entscheidungsdiagramme sind abgeleitet worden von Überlegun-
gen, die im Rahmen des EU COMPAS-Projekts (Dutton et al. 2004) ent-
wickelt wurden. Sie beziehen jedoch Aspekte mit ein, die für die Situation 
in Deutschland spezifisch sind. Obwohl die Logik der COMPAS-Studie 
grundsätzlich übernommen wurde, wurde eine wesentliche Abweichung 
hinsichtlich der Einkapselung eingeführt. Die Einkapselung der Abfälle 
kann nur dann auf angemessene Weise erfolgen, wenn die Entsorgungs-Lö-
sung bereits bekannt ist.

Die Entscheidungs-Diagramme sind auf die Behandlung abgebrannter 
Kernbrennstoffe zugeschnitten. Dabei wurden folgende Annahmen bezüg-
lich des Deutschen Entsorgungsprogramms vorausgesetzt:

–– Es werden keine weiteren Kernkraftwerke in Deutschland gebaut. Wie 
in Teil B dieses Buches dargelegt, werden die Laufzeiten der bestehen-
den Anlagen die Voraussetzungen für die anstehenden Entscheidungen 
nicht wesentlich verändern.

–– Die sichere Entsorgung radioaktiver Abfälle in tiefengeologischen 
Schichten ist prinzipiell technisch machbar.

Entscheidungen, die bereits in der Vergangenheit getroffen wurden und/
oder durch technische Erfordernisse determiniert sind, sind durch dunkel-
graue Flächen gekennzeichnet. Fette Linien zeigen die in der vorliegenden 
Studie gegebenen Empfehlungen an – welche früher schon getroffenen Ent-
scheidungen besser nicht revidiert und welche künftigen Entscheidungen 
getroffen werden sollten, wenn das Ziel darin besteht, die Chancen für ein 
Endlager in den nächsten Jahrzehnten zu maximieren.

Einige der im Diagramm I (Fig. A.1) dargestellten Entscheidungen wer-
den nachfolgend eingehender erläutert. Die Nummern beziehen sich dabei 
auf diejenigen in den Entscheidungsknoten des Diagramms.

〈1〉	 Gemäß dem Atomgesetz finden seit 2005 keine weiteren Transporte 
zu Wiederaufarbeitungsanlagen in Frankreich und in Großbritannien 
statt. Entsprechend ist die Entscheidung zugunsten von „keine Wieder-
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aufarbeitung“ als bereits in der Vergangenheit getroffen gekennzeich-
net. Allerdings sind Abfälle aus früherer Wiederaufarbeitung vorhan-
den und ebenfalls zu entsorgen.

〈2〉	 Die Wiederaufarbeitungs-Anlage in Wackersdorf hat den Betrieb nie 
aufgenommen. Vor 2005 wurden abgebrannte Brennstoffe (SNF) in 
französische und britische Wiederaufarbeitungs-Anlagen geliefert. Vor 
1989 wurden alle SNF aus Kernkraftwerken der DDR in die Sowjet-
Union verbracht.

〈3〉	 Während alle Abfälle, die aus der Wiederaufarbeitung in französischen 
oder britischen Anlagen nach Deutschland zurückkommen, werden 
keine Abfälle aus der Wiederaufarbeitung der SNF, die in der DDR an-
gefallen sind, nach Deutschland zurückkehren. Verbleibende Brenn-
stoffe aus ostdeutschen Beständen werden im Zwischenlager Nord nahe 
Lubmin/Greifswald gelagert. Internationale Verträge sehen vor, dass 
Brennstäbe aus Forschungsreaktoren der DDR an Russland übergeben 
werden.

(4〉	 Gegenwärtig werden SNF in Deutschland lokal und nahe den Reak-
toranlagen zwischengelagert. In der Vergangenheit wurden allerdings 
schon einige SNF in die zentralen Zwischenlager von Ahaus und Gor-
leben verbracht und dort eingelagert. In Gorleben werden auch die ver-
glasten hochradioaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbeitung gelagert 
und es ist vorgesehen, die verbleibenden Abfälle aus der Wiederaufar-
beitung ebenfalls dort zu sammeln. Alle Zwischenlager haben eine Ge-
nehmigung für vierzig Jahre, beginnend mit dem Aufstellen des ersten 
Behälters. Diese Genehmigungen sind an die Laufzeiten für die Castor-
Behälter geknüpft. Eine Verlängerung der Betriebszeiten für Zwischen-
lager würde daher einer neuen Genehmigung bedürfen.

(5〉	 Hier wird lediglich unterschieden zwischen Entsorgungs-Optionen, die ih-
rer Art nach prinzipiell keine Rückholung der Abfälle erlauben und sol-
chen, die einer späteren Rückholung der Abfälle prinzipiell nicht entge-
genstehen (unabhängig davon, ob in der konkreten Umsetzung dann die 
Rückholbarkeit vorgesehen wird oder nicht). Das Entscheidungsdiagramm 
sieht lediglich die Option der Rückholbarkeit vor; Entscheidungen, die tat-
sächlich eine Rückholbarkeit vorsehen, werden dagegen nicht betrachtet.

(6〉	 De facto ist in Deutschland eine Entscheidung zugunsten einer Entsor-
gung in tiefen geologischen Anlagen getroffen. Dies steht im Einklang 
mit den hier gegebenen Empfehlungen.

(7〉	 Zu den Notwendigkeiten, die mit einer internationalen Lösung einher-
gehen, vgl. Schlussfolgerungen/Empfehlungen § 21: Eine gemeinsame 
europäische Lösung ist nur dann glaubhaft, wenn Deutschland auch ei-
nen möglichen Standort einbringt.

(8〉	 Die Entscheidung für ein Wirtsgestein ist zu treffen mit Blick auf eine 
Reihe von Rahmenbedingungen und Kriterien, einschließlich der Ver-
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fügbarkeit in geologisch stabilen Regionen und Sicherheits-Analysen, 
die auf dem gesamten Entsorgungskonzept (einschließlich technischer 
Komponenten) basieren. Besonders hinzuweisen ist auf eine wechsel-
seitige Abhängigkeit von und mit Entscheidung á9ñ über die Rückhol-
barkeit. Die fett gezeichnete Pfeillinie deutet die Präferenz für Salz als 
Wirtsgestein in Deutschland an, die sich nicht nur in den Erkundungen 
in Gorleben, sondern auch in zahleichen anderen Forschungs- und Ent-
wicklungs-Aktivitäten manifestiert.

	 Der Vorschlag des AKEnd zielt auf ein Standortauswahl-Verfahren ohne 
Vorentscheidung für ein Wirtsgestein. Gleichwohl ist der Begriff eines 
„einschlusswirksamen Gebirgsbereichs“, wie er zunächst durch das AKEnd 
geprägt wurde und der nun Eingang gefunden hat in die „Sicherheitsanfor-
derungen an die Endlagerung wärmeentwickelnder radioaktiver Abfälle“ 
des BMU (2010a), geht mit einer Vorauswahl für Salz und Ton als Wirtsge-
stein einher, da es als sehr unwahrscheinlich gelten muss, dass kristalline 
Formationen in Deutschland den Anforderungen an einen solchen „ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereichs“ entsprechen können.

(9〉	 Die „Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung wärmeentwickeln-
der radioaktiver Abfälle“ des BMU (2010a) fordern, dass während der 
gesamten Betriebsphase die Rückholbarkeit gewährleistet und die 
„Handhabbarkeit der Abfallbehälter bei einer eventuellen Bergung aus 
dem stillgelegten und verschlossenen Endlager für einen Zeitraum von 
500 Jahren“ gegeben bleibt (§ 8.6). Es ist damit zu rechnen, dass zukünf-
tige Diskussionen über die Entsorgung radioaktiver Abfälle diese Frage 
erneut eröffnen werden. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf 
die Interdependenz dieser Aspekte mit der Wahl des Wirtsgesteins.

〈10〉 Entscheidungen, die in näherer Zukunft anstehen. Die fetten Pfeillinien 
deuten die durch mehrere Gründe bestimmte Präferenz der Arbeits-
gruppe für einen Hybridansatz an („Gorleben plus“, vgl. die Schluss-
folgerungen und Empfehlungen, §§ 23, 24, 25). Die nachfolgende Über-
sicht des Diagramms soll deutlich machen, wann und in Abhängigkeit 
von welchen Entwicklungen wesentliche Prozessziele erreicht werden 
können. Die erwartbare zeitliche Entwicklung ist auch durch die verti-
kalen Abstände der Figuren angedeutet.

Diagramm II (Fig. A.2) gibt einen ausführlicheren Überblick über die Phasen 
und die möglichen Resultate des Standortauswahl-Verfahrens im Rahmen 
des von der Arbeitsgruppe empfohlenen Hybridansatzes „Gorleben plus“.

2 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
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2.8.2	 Entscheidungsdiagramm I

Abb. A.1:	 Entscheidungsdiagramm I: Rahmenbedingungen für die Entwick-
lung eines Entsorgungsprogramms (vgl. die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen in Abschnitt A. 2.3)

W
ie

d
e

ra
u

fa
rb

e
it
u

n
g

k
e

in
e

 W
ie

d
e

ra
u

fa
rb

e
it
u

n
g

d
e

z
e

n
tr

a
l 
n

a
ti
o

n
a

l,
 n

ic
h

t 
a

u
f 

R
e

a
k
to

rg
e

lä
n

d
e

d
e

z
e

n
tr

a
l 
n

a
ti
o

n
a

l,
 a

u
f 

d
e

m
 R

e
a

k
to

rg
e

lä
n

d
e

z
e

n
tr

a
l 
n

a
ti
o

n
a

l,
 n

ic
h

t 
a

u
f 

R
e

a
k
to

rg
e

lä
n

d
e

R
ü

c
k
h

o
lb

a
rk

e
it
 p

ri
n

z
ip

ie
ll
 m

ö
g

li
c
h

K
o

n
z
e

n
tr

ie
re

n
 u

n
d

 E
in

s
c
h

li
e

ß
e

n
R

ü
c
k
h
o

lb
a

rk
e

it
 p

ri
n

z
ip

ie
ll
 n

ic
h
t 

m
ö

g
li
c
h

im
M

e
e

r

im
W

e
lt
ra

u
m

w
e

it
e

re

O
p

ti
o

n
e

n

E
n

ts
o

rg
u

n
g

 i
n

 t
ie

fe
n

g
e

o
lo

g
is

c
h
e

n
 A

n
la

g
e

n

u
n

b
e

fr
is

te
te

 Z
w

is
c
h

e
n

la
g

e
ru

n
g

in
 t

ie
fe

n
g

e
o

lo
g

is
c
h
e

n
 A

n
la

g
e

n

u
n

b
e

fr
is

te
te

 L
a

g
e

ru
n

g
,

a
u

f 
o

d
e

r 
d

ic
h

t 
u

n
te

r 
d

e
r 

O
b

e
rf

lä
c
h

e

in
te

rn
a

ti
o

n
a

l

n
ic

h
t 

rü
c
k
h

o
lb

a
r

rü
c
k
h

o
lb

a
r 

b
is

 z
u

m
 V

e
rs

c
h

lu
s
s

rü
c
k
h

o
lb

a
r 

a
u

c
h

 n
a

c
h

 V
e

rs
c
h

lu
s
s

W
ir

ts
g

e
s
te

in
: 

T
o

n

W
ir

ts
g

e
s
te

in
: 

S
a

lz

W
ir

ts
g

e
s
te

in
: 

K
ri

s
ta

ll
in

, 
z
. 

B
. 

G
ra

n
it

8

4 61 5 7

9

Z
w

is
c
h

e
n

la
g

e
r 

(
 4

0
 a

)
K

o
n

d
it
io

n
ie

ru
n

g
 f

ü
r

L
a

g
e

ru
n

g

n
a

ti
o

n
a

l

a
u

ß
e

rh
a

lb
 d

e
s
 H

e
rk

u
n

ft
s
la

n
d

e
s

3

2

im
H

e
rk

u
n

ft
s
la

n
d

m
it

R
ü

c
k
li
e

fe
ru

n
g

o
h

n
e

R
ü

c
k
li
e

fe
ru

n
g

B
re

n
n

s
to

ff
e

n
tn

a
h

m
e

 a
u

s
 d

e
m

 R
e

a
k
to

r

u
n

d
 A

b
k
li
n

g
e

n
  

E
n

d
la

g
e

r

in
 B

e
tr

ie
b

~
 2

0
4

7

V
e
rs

c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

fr
ü

h
e

s
te

n
s
 2

1
2

1

L
ö

s
u

n
g

w
a

h
rs

c
h

e
in

li
c
h

b
is

 2
0

7
4

V
e
rs

c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

fr
ü

h
e

s
te

n
s
 2

1
2

1

?

E
n

d
la

g
e

r

in
 B

e
tr

ie
b

m
ö

g
li
c
h

e
rw

e
is

e

b
is

 2
0

7
4

E
n

d
la

g
e

r

in
 B

e
tr

ie
b

n
ic

h
t 

v
o

r 
2

0
7

4

V
e
rs

c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

~
 2

0
9

4

V
e
rs

c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

~
 2

0
9

4

V
e
rs

c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

fr
ü

h
e

n
s
te

n
s
 2

0
8

4

V
e

rs
c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

fr
ü

h
e

n
s
te

n
s
 2

0
8

4

E
n

d
la

g
e

r

in
 B

e
tr

ie
b

fr
ü

h
e

s
te

n
s
 2

0
3

7

E
n

d
la

g
e

r

in
 B

e
tr

ie
b

fr
ü

h
e

s
te

n
s
 2

0
3

7
E

n
d

la
g

e
r

in
 B

e
tr

ie
b

~
 2

0
4

7

S
ta

n
d

o
rt

a
u

s
w

a
h

l 
m

it
 F

o
k
u

s

a
u

f 
e

in
e

n
 S

ta
n

d
o

rt
 (

G
o

rl
e

b
e

n
)

b
e

i 
g

le
ic

h
z
e

it
ig

e
r 

P
rü

fu
n

g
 v

o
n

 A
lt
e

rn
a

ti
v
e

n

S
ta

n
d

o
rt

s
u

c
h

e
 m

it

g
le

ic
h

z
e

it
ig

e
m

 F
o

k
u

s
 a

u
f 

m
e

h
re

re
 S

ta
n

d
o

rt
e

(g
g

f.
 o

h
n

e
 G

o
rl
e

b
e

n
) 

S
ta

n
d

o
rt

s
u

c
h

e
 b

e
s
c
h

rä
n

k
t

a
u

f 
e

in
e

n
 S

ta
n

d
o

rt
 (

G
o

rl
e

b
e

n
)

1
0

G
o

rl
e

b
e

n
-V

e
rf

a
h

re
n

e
rf

o
lg

re
ic

h

a
ll
e

 A
n

s
ä

tz
e

s
c
h

e
it
e

rn

w
e

it
e

re
s
 V

o
rg

e
h

e
n

u
n

g
e

w
is

s
, 

a
b

e
r

v
o

rg
e

z
e

ic
h

n
e

t

G
o

rl
e

b
e

n
-V

e
rf

a
h

re
n

n
ic

h
t 

e
rf

o
lg

re
ic

h
,

a
b

e
r 

A
lt
e

rn
a

ti
v
e

n

G
o

rl
e

b
e

n
-V

e
rf

a
h

re
n

w
e

n
ig

e
r 

a
u

s
s
ic

h
ts

re
ic

h

a
ls

 A
lt
e

rn
a

ti
v
e

n

w
e

n
ig

s
te

n
s
 e

in
e

E
rk

u
n

d
u

n
g

 e
rf

o
lg

re
ic

h

w
e

it
e

re
s
 V

o
rg

e
h

e
n

u
n

g
e

w
is

s
, 

a
b

e
r

v
o

rg
e

z
e

ic
h

n
e

t

a
ll
e

 A
n

s
ä

tz
e

s
c
h

e
it
e

rn

G
o

rl
e

b
e

n
-V

e
rf

a
h

re
n

e
rf

o
lg

re
ic

h

G
o

rl
e

b
e

n
-V

e
rf

a
h

re
n

n
ic

h
t 

e
rf

o
lg

re
ic

h

w
e

it
e

re
s
 V

o
rg

e
h

e
n

e
x
tr

e
m

 u
n

g
e

w
is

s



� 53﻿

W
ie

d
e

ra
u

fa
rb

e
it
u

n
g

k
e

in
e

 W
ie

d
e

ra
u

fa
rb

e
it
u

n
g

d
e

z
e

n
tr

a
l 
n

a
ti
o

n
a

l,
 n

ic
h

t 
a

u
f 

R
e

a
k
to

rg
e

lä
n

d
e

d
e

z
e

n
tr

a
l 
n

a
ti
o

n
a

l,
 a

u
f 

d
e

m
 R

e
a

k
to

rg
e

lä
n

d
e

z
e

n
tr

a
l 
n

a
ti
o

n
a

l,
 n

ic
h

t 
a

u
f 

R
e

a
k
to

rg
e

lä
n

d
e

R
ü

c
k
h

o
lb

a
rk

e
it
 p

ri
n

z
ip

ie
ll 

m
ö

g
li
c
h

K
o

n
z
e

n
tr

ie
re

n
 u

n
d

 E
in

s
c
h

li
e

ß
e

n
R

ü
c
k
h
o

lb
a

rk
e

it
 p

ri
n

z
ip

ie
ll
 n

ic
h
t 

m
ö

g
li
c
h

im
M

e
e

r

im
W

e
lt
ra

u
m

w
e

it
e

re

O
p

ti
o

n
e

n

E
n

ts
o

rg
u

n
g

 i
n

 t
ie

fe
n

g
e

o
lo

g
is

c
h
e

n
 A

n
la

g
e

n

u
n

b
e

fr
is

te
te

 Z
w

is
c
h

e
n

la
g

e
ru

n
g

in
 t

ie
fe

n
g

e
o

lo
g

is
c
h
e

n
 A

n
la

g
e

n

u
n

b
e

fr
is

te
te

 L
a

g
e

ru
n

g
,

a
u

f 
o

d
e

r 
d

ic
h

t 
u

n
te

r 
d

e
r 

O
b

e
rf

lä
c
h

e

in
te

rn
a

ti
o

n
a

l

n
ic

h
t 

rü
c
k
h

o
lb

a
r

rü
c
k
h

o
lb

a
r 

b
is

 z
u

m
 V

e
rs

c
h

lu
s
s

rü
c
k
h

o
lb

a
r 

a
u

c
h

 n
a

c
h

 V
e

rs
c
h

lu
s
s

W
ir

ts
g

e
s
te

in
: 

T
o

n

W
ir

ts
g

e
s
te

in
: 

S
a

lz

W
ir

ts
g

e
s
te

in
: 

K
ri

s
ta

ll
in

, 
z
. 

B
. 

G
ra

n
it

8

4 61 5 7

9

Z
w

is
c
h

e
n

la
g

e
r 

(
 4

0
 a

)
K

o
n

d
it
io

n
ie

ru
n

g
 f

ü
r

L
a

g
e

ru
n

g

n
a

ti
o

n
a

l

a
u

ß
e

rh
a

lb
 d

e
s
 H

e
rk

u
n

ft
s
la

n
d

e
s

3

2

im
H

e
rk

u
n

ft
s
la

n
d

m
it

R
ü

c
k
li
e

fe
ru

n
g

o
h

n
e

R
ü

c
k
li
e

fe
ru

n
g

B
re

n
n

s
to

ff
e

n
tn

a
h

m
e

 a
u

s
 d

e
m

 R
e

a
k
to

r

u
n

d
 A

b
k
li
n

g
e

n
  

E
n

d
la

g
e

r

in
 B

e
tr

ie
b

~
 2

0
4

7

V
e
rs

c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

fr
ü

h
e

s
te

n
s
 2

1
2

1

L
ö

s
u

n
g

w
a

h
rs

c
h

e
in

li
c
h

b
is

 2
0

7
4

V
e
rs

c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

fr
ü

h
e

s
te

n
s
 2

1
2

1

?

E
n

d
la

g
e

r

in
 B

e
tr

ie
b

m
ö

g
li
c
h

e
rw

e
is

e

b
is

 2
0

7
4

E
n

d
la

g
e

r

in
 B

e
tr

ie
b

n
ic

h
t 

vo
r 

2
0

7
4

V
e
rs

c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

~
 2

0
9

4

V
e
rs

c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

~
 2

0
9

4

V
e
rs

c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

fr
ü

h
e

n
s
te

n
s
 2

0
8

4

V
e

rs
c
h

lu
s
s

E
n

d
la

g
e

r

fr
ü

h
e

n
s
te

n
s
 2

0
8

4

E
n

d
la

g
e

r

in
 B

e
tr

ie
b

fr
ü

h
e

s
te

n
s
 2

0
3

7

E
n

d
la

g
e

r

in
 B

e
tr

ie
b

fr
ü

h
e

s
te

n
s
 2

0
3

7
E

n
d

la
g

e
r

in
 B

e
tr

ie
b

~
 2

0
4

7

S
ta

n
d

o
rt

a
u

s
w

a
h

l 
m

it
 F

o
k
u

s

a
u

f 
e

in
e

n
 S

ta
n

d
o

rt
 (

G
o

rl
e

b
e

n
)

b
e

i 
g

le
ic

h
z
e

it
ig

e
r 

P
rü

fu
n

g
 v

o
n

 A
lt
e

rn
a

ti
v
e

n

S
ta

n
d

o
rt

s
u

c
h

e
 m

it

g
le

ic
h

z
e

it
ig

e
m

 F
o

k
u

s
 a

u
f 

m
e

h
re

re
 S

ta
n

d
o

rt
e

(g
g

f.
 o

h
n

e
 G

o
rl
e

b
e

n
) 

S
ta

n
d

o
rt

s
u

c
h

e
 b

e
s
c
h

rä
n

k
t

a
u

f 
e

in
e

n
 S

ta
n

d
o

rt
 (

G
o

rl
e

b
e

n
)

1
0

G
o

rl
e

b
e

n
-V

e
rf

a
h

re
n

e
rf

o
lg

re
ic

h

a
ll
e

 A
n

s
ä

tz
e

s
c
h

e
it
e

rn

w
e

it
e

re
s
 V

o
rg

e
h

e
n

u
n

g
e

w
is

s
, 

a
b

e
r

vo
rg

e
z
e

ic
h

n
e

t

G
o

rl
e

b
e

n
-V

e
rf

a
h

re
n

n
ic

h
t 

e
rf

o
lg

re
ic

h
,

a
b

e
r 

A
lt
e

rn
a

ti
ve

n

G
o

rl
e

b
e

n
-V

e
rf

a
h

re
n

w
e

n
ig

e
r 

a
u

s
s
ic

h
ts

re
ic

h

a
ls

 A
lt
e

rn
a

ti
ve

n

w
e

n
ig

s
te

n
s
 e

in
e

E
rk

u
n

d
u

n
g

 e
rf

o
lg

re
ic

h

w
e

it
e

re
s
 V

o
rg

e
h

e
n

u
n

g
e

w
is

s
, 

a
b

e
r

vo
rg

e
z
e

ic
h

n
e

t

a
ll
e

 A
n

s
ä

tz
e

s
c
h

e
it
e

rn

G
o

rl
e

b
e

n
-V

e
rf

a
h

re
n

e
rf

o
lg

re
ic

h

G
o

rl
e

b
e

n
-V

e
rf

a
h

re
n

n
ic

h
t 

e
rf

o
lg

re
ic

h

w
e

it
e

re
s
 V

o
rg

e
h

e
n

e
xt

re
m

 u
n

g
e

w
is

s

2 Schlussfolgerungen und Empfehlungen



54	 A  Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen

2.8.3	 Entscheidungsdiagramm II

Abb. A.2:	 Diagramm II: Phasen und mögliche Resultate des Standortauswahl-
Verfahrens im Rahmen des Ansatzes „Gorleben plus“ (vgl. hierzu sec-
tion B 4.5.5)
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Waste caused by the use of radioactive material in research, medicine and 
technologies, above all high level waste from nuclear power plants, must 
be disposed of safely. However, the strategies discussed for the disposal of 
radioactive waste as well as proposals for choosing a proper site for final 
waste disposal are strongly debated. 

An appropriate disposal must satisfy complex technical requirements and 
must meet stringent conditions to appropriately protect man and nature 
from risks of radioactivity over very long periods. Ethical, legal and social 
conditions must be considered as well. An interdisciplinary team of 
experts from relevant fields compiled the current status and developed 
criteria as well as strategies which meet the requirements of safety and 
security for present and future generations. The study also provides 
specific recommendations that will improve and optimize the chances for 
the selection of a repository site implementing the participation of 
stakeholders including the general public and not neglecting the respon-
sibility of the legal institutions. 

The study provides an advanced and, due to its interdisciplinary ap-
proach, novel contribution to the corresponding scientific debates 
including normative and social aspects of acceptability and acceptance. 
At the same time it serves as a contribution to public and political debates 
presenting an easily comprehensible executive summary and describing 
practicable recommendations. 
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